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Ordnung über das Verfahren zur Auswahl von Studienbewerbern und 
Studienbewerberinnen 
der Universität Bremen 

(Universitätszulassungsordnung) 

Vom 27.04.2022 

Die Senatorin für Häfen und Wissenschaft hat am 29.04.2022 gemäß § 110 Absatz 1 Nr. 1 
des Bremischen Hochschulgesetzes (BremHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 09. 
Mai 2007 (Brem.GBl. S. 339), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Februar 
2021 (Brem GBI. S. 216), in Verbindung mit § 3 Absatz 2 Nr. 2 S. 5 des Bremischen 
Hochschulzulassungsgesetzes (BremHZG), in der Fassung der Bekanntmachung vom 09. 
November 2019 (Brem.GBl. 2010, S. 548), zuletzt geändert durch Geschäftsverteilungsplan 
des Senats vom 20. Oktober 2020 (Brem.GBl. S. 1172) und § 28 Absatz 2 Satz 3 der 
Vergabeverordnung über die Studienplatzvergabe (Studienplatzvergabeverordnung) vom 18. 
November 2019 (Brem. GBl. 2019, S. 631), zuletzt geändert durch Verordnung vom 25. 
Oktober 2021 (Brem.GBl. S. 701) die vom Akademischen Senat der Universität Bremen am 
27.04.2022 beschlossene Ordnung in der nachstehenden Fassung genehmigt: 

§ 1
Geltungsbereich 

(1) Diese Ordnung regelt das Verfahren der Universität zur Auswahl von
Studienbewerberinnen und -bewerbern, soweit dies der Universität durch das Bremische
Hochschulzulassungsgesetz und § 26 Studienplatzvergabeverordnung für das örtliche
Auswahlverfahren nach Abzug der dort geregelten Vorabquoten übertragen ist und insoweit,
als dies nicht bereits durch die genannten Regelungen erfolgt. Die Regelungen der
Immatrikulationsordnung der Universität bleiben unberührt. Die Ordnung gilt gem. § 39
Studienplatzvergabeverordnung nicht für Zulassungen zu Masterstudiengängen.

(2) Die in dieser Ordnung geregelten Auswahlverfahren werden nur für Studienanfängerinnen
und –anfänger durchgeführt.

§ 2
Auswahl nach Qualifikation und Noten 

(1) Für die Aufnahme in Studiengänge, in denen die Nachfrage die Kapazität des
Studiengangs übersteigt und eine Zulassungsbeschränkung besteht, erfolgt die Auswahl von
Studienbewerberinnen und -bewerbern entweder aufgrund

1. der Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung oder
2. einer qualifizierten Durchschnittsnote aus der Durchschnittsnote aus der Hochschul-

zugangsberechtigung und einer oder mehreren bestimmten Einzelnoten, nachdem
vorab mindestens 25% der zur Verfügung stehenden Studienplätze gemäß
Durchschnittsnote vergeben wurden (Abiturbestenquote). Die Höhe dieser Quote
beschließt der Akademische Senat auf Vorschlag des Fachbereichsrates (§ 3) oder

3. nach Qualifikation und besonderer Eignung (§ 4)

(2) In den Auswahlverfahren wird zur Vergabe der Studienplätze unter den Bewerberinnen
und Bewerbern eine Rangfolge nach den erzielten Noten erstellt. Besteht im Ergebnis dieses
Verfahrens zwischen zwei oder mehreren Studienbewerberinnen und/oder Studienbewerbern
Ranggleichheit, so entscheidet zwischen diesen das Los.
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§ 3
Auswahl nach qualifizierter Durchschnittsnote 

(1) Die Auswahl erfolgt nach der qualifizierten Durchschnittsnote, wenn der zuständige
Fachbereichsrat dies auf Vorschlag der Studienkommission beschließt und der Akademische
Senat diesem Beschluss zugestimmt hat. Der Beschluss des Fachbereichs ist zu begründen;
dabei ist darzulegen,

1. welche Einzelnote oder -noten aus der Hochschulzugangsberechtigung
herangezogen werden,

2. ob und ggf. welche Gewichtung der Einzelnoten untereinander vorgenommen werden
soll,

3. inwiefern die Gewichtung der jeweiligen Einzelnote/n besonderen Aufschluss über die
Eignung für das gewählte Fach gibt.

(2) In die qualifizierte Durchschnittsnote geht die Durchschnittsnote der
Hochschulzugangsberechtigung mit 55%, die zu berücksichtigende Einzelnote bzw. der
gemäß § 3 Abs. 1 Satz 2 gebildete Durchschnitt der Einzelnoten mit 45% ein.1 Werden zwei
oder mehrere Einzelnoten herangezogen, ist aus diesen - ggf. unter Berücksichtigung der
Gewichtung gemäß § 3 Absatz 1 Nr. 2 - ein Durchschnitt zu bilden. Die Einzelheiten zum
Auswahlverfahren, hier der Bildung der Auswahlnote (Beschlüsse des Akademischen Senats),
werden in einer Anlage zu dieser Ordnung aufgenommen.

§ 4
Auswahl nach Qualifikation und Eignung 

(1) Für die Aufnahme in Studiengänge, in denen die Nachfrage die Kapazität mehrjährig um
ein Vielfaches übersteigt, kann die Auswahl von Studienbewerberinnen und -bewerbern auf
Antrag des zuständigen Fachbereichsrates nach Qualifikation und nach besonderer Eignung
erfolgen. Hierüber entscheidet die Rektorin oder der Rektor.

(2) Stellt ein Fachbereichsrat einen Antrag gemäß Abs. 1 in Verbindung mit § 5 Abs. 3 nicht,
obwohl die Voraussetzungen des Absatz 1 vorliegen oder ist dieser Antrag unvollständig,
erfolgt eine Auswahl nur nach der Qualifikation (Durchschnittnote der
Hochschulzugangsberechtigung).

(3) Von den nach Qualifikation und besonderer Eignung zu vergebenden Studienplätzen
werden mindestens 25% auf der Grundlage der Durchschnittsnote der
Hochschulzugangsberechtigung vergeben (Abiturbestenquote). Die Höhe dieser Quote
beschließt der Akademische Senat auf Vorschlag des Fachbereichsrates.

(4) Die Auswahl geeigneter Studienbewerberinnen oder Studienbewerbern für die
verbleibenden Studienplätze erfolgt anhand folgender Instrumente:

1. Bewertung der Angaben in dem nach Maßgabe der Immatrikulationsordnung
vorzulegenden Bewerbungsschreiben (vgl. § 28 Abs.1 Nr. 6
Studienplatzvergabeverordnung) oder

2. Bewertung von Gesprächen mit Studienbewerberinnen oder Studienbewerbern (vgl. §
28 Abs.1 Nr. 5 Studienplatzvergabeverordnung) oder

3. Ergebnisse eines Tests (vgl. § 28 Abs.1 Nr. 3 Studienplatzvergabeverordnung) oder
4. Bewertung vorliegender Berufsqualifikationen oder praktischer Tätigkeiten (vgl. § 28

Abs.1 Nr. 4 Studienplatzvergabeverordnung) oder
5. Verbindung aus zwei oder mehreren der Instrumente gemäß Nr. 1 bis 4 (vgl. § 28

Abs.1 Nr. 7 Studienplatzvergabeverordnung).

1 Durchschnittsnote x 0,55 + (Einzelnote bzw. Durchschnitt der Einzelnoten) x 0,45 = qualifizierte Gesamtnote 
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Über die Wahl eines oder mehrerer dieser Instrumente für das Verfahren entscheidet auf 
Antrag des zuständigen Fachbereichsrates der Akademische Senat. 

Der Antrag des Fachbereichsrates muss enthalten: 

1. Das oder die gewählten Auswahlinstrumente mit näherer Beschreibung des
Verfahrens und

2. eine Begründung dafür, warum das oder die gewählten Auswahlinstrumente für die
Bewerberauswahl geeignet sind und

3. die Art und Weise der Berechnung der Auswahlnote; dabei sind die erzielbaren
Punkte und ihre Umrechnung in die Auswahlnote darzulegen, und

4. ggfls. die Gewichtung der Auswahlnoten für die Bildung einer Durchschnittsnote nach
Absatz 3 S. 2 und
5. die Entscheidung über die Bildung einer Auswahlkommission nach § 5 Abs. 1.

(5) Im Ergebnis der Bewertung jedes einzelnen Instruments ist eine Note zu vergeben, die
dem Notensystem der Hochschulzugangsberechtigung entspricht.2 Wird mehr als eines der
zur Verfügung stehenden Instrumente genutzt, wird nach Abschluss des
Bewertungsverfahrens ein arithmetisches Mittel der Auswahlnoten gebildet.

(6) Aus der Auswahlnote gemäß Absatz 5 und der Durchschnittsnote der
Hochschulzugangsberechtigung wird eine Gesamtnote gebildet; § 3 Abs. 2 gilt entsprechend.

(7) Besteht als Ergebnis dieses Verfahrens Ranggleichheit zwischen zwei oder mehreren
Studienbewerberinnen oder Studienbewerbern, entscheidet zwischen diesen das Los.

(8) In Fächern, in denen mindestens drei Jahre hintereinander je Studienplatz drei
Ablehnungen oder mehr erteilt werden mussten, sind mindestens zwei Auswahlkriterien der
Auswahlentscheidung zugrunde zu legen. Dieses zweite Auswahlkriterium muss
notenunabhängig sein und in der Regel in einem Testverfahren bestehen (vgl. § 28 Abs. 1
Satz 2 Studienplatzvergabeverordnung). Soweit Testverfahren gem. § 4 Absatz 4 Nr. 3
bestehen, wird für die Auswahl nach dem Ergebnis eines Studierfähigkeitstests in einer Anlage
zu dieser Ordnung festgelegt, welcher allgemeine oder gegebenenfalls für die fachspezifische
Auswahl geeignete fachspezifische Studierfähigkeitstest für den Studiengang Anwendung
findet und welche Noten den Prüfungsergebnissen für die Bildung der Auswahlnote
zugeordnet werden.

§ 5
Verfahren 

(1) Neben der Entscheidung über die Einbeziehung eines Studiengangs in das Verfahren
gemäß § 4 hat der Fachbereichsrat folgende Entscheidungen zu treffen:

1. Bildung einer Auswahlkommission, die verantwortlich für die ordnungsgemäße und
fristgerechte Durchführung und die Dokumentation des Verfahrens ist; die
Kommission soll geschlechterparitätisch besetzt sein, sie besteht aus mindestens
zwei Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrern und mindestens einer
Studierendenvertreterin oder einem Studierendenvertreter; die dezentrale
Frauenbeauftragten soll beteiligt werden; werden weitere Personen zu Mitgliedern der
Auswahlkommission gewählt, ist die Zahl der Hochschullehrerinnen oder
Hochschullehrer so zu bestimmen, dass diese die Mehrheit in der Kommission
haben;

2 Bei der Bewertung des Bewerbungsschreibens beispielsweise könnten für jede Antwortrubrik ein Punktwert 

von 0-20 angesetzt werden; im Ergebnis steht dann z.B. ein gesamt erzielter Punktwert von 78 (von 100 

möglichen), der entsprechend der jeweiligen Notenskala z.B. eine Note von 2,2 ergibt. 
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2. Wahl des/der Auswahlinstrumente/s und eine Begründung, warum der Einsatz
dieses/dieser Instrumente/s für die Auswahl von Bewerberinnen und Bewerbern
geeigneter als die Auswahl allein anhand der Durchschnittsnote der
Hochschulzugangsberechtigung; die Begründung soll ferner Aussagen enthalten,
inwiefern das Auswahlverfahren Geschlechtergerechtigkeit fördert;

3. Art und Weise der Berechnung der Auswahlnote; dabei sind die erzielbaren Punkte
und ihre Umrechnung in die Auswahlnote darzulegen;

4. Höhe der Abiturbestenquote (mindestens 25%).

(2) Hat der Fachbereich gemäß § 4 Abs. 4 Nr. 3 die Durchführung eines Tests beschlossen,
geben die Studiengänge geeignete Hinweise für eine Vorbereitung.

(3) Die Entscheidungen gemäß Absatz 1 sind Bestandteil des gemäß § 4 Abs. 2 an die
Rektorin oder an den Rektor zu richtenden Antrags auf Einbeziehung eines Studienganges in
dieses Verfahren.

(4) Die Ergebnisse der Auswahlverfahren müssen hinreichend vor Ende der Bewerbungsfrist
vorliegen. Die Festlegung der Termine erfolgt durch die Rektorin oder den Rektor unter
Berücksichtigung der entsprechenden im dialogorientierten Serviceverfahren genannten
Termine.

(5) Die Auswahlnote gemäß § 4 Abs. 5 ist innerhalb des Zeitraums gemäß Abs. 4 dem
Sekretariat für Studierende mitzuteilen, dass das weitere Auswahlverfahren gemäß § 4 Abs. 6,
und 7 durchführt.

§ 6
Zulassungsbescheid/Ablehnungsbescheid 

Aufgrund des Ergebnisses der Auswahlverfahren erteilt die Rektorin oder der Rektor den 
Studienbewerberinnen und -bewerbern einen Bescheid über die Zulassung zum Studium bzw. 
einen Ablehnungsbescheid. Ablehnende Entscheidungen sind mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Über Widersprüche gegen Bescheide gemäß Satz 1 
entscheidet die Rektorin oder der Rektor. 

§ 7
Inkrafttreten 

Diese Ordnung tritt in Kraft mit der Genehmigung durch die Senatorin für Wissenschaft und 
Häfen.  

Bremen, den 29.04.2022 Die Senatorin für Häfen und Wissenschaft 
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 Anlage 1 
 Beschlüsse des AS zur Eignungsauswahl: 

Eine Eignungsauswahl in zulassungsbeschränkten Studienangeboten auf der 
Grundlage  

§ 3 der Universitätszulassungsordnung findet statt in: 
•Digitale Medien, B.Sc. (AS Beschluss Nr. 8058 vom 23.02.2005) 
Bildung der Auswahlnote aus folgenden Noten: 55% Abiturdurchschnittsnote, Mathe 
oder Informatik zu 22,5% und musisches Fach zu 22,5% 
•Germanistik / Deutsch, B.A. (AS Beschluss 8345 vom 24.02.2010) 
Bildung einer Auswahlnote aus folgenden Noten: 55% Abiturdurchschnittsnote, 45% 
Deutschnote 
•Mathematik/Elementarmathematik, Bachelor (AS-Beschluss Nr. 8058 vom 
23.02.2005) Bildung der Auswahlnote aus folgenden Noten: 55% 
Abiturdurchschnittsnote, 45% Mathematiknote 
•Betriebswirtschaftslehre, B.Sc. und Wirtschaftswissenschaft, B.Sc.-Vollfach (AS-
Beschluss Nr. 8287 vom 18.02.2009) 
Bildung der Auswahlnote aus folgenden Noten: 55% Abiturdurchschnittsnote, 30% 
Mathematiknote und 15% Deutschnote 
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Ordnung zur Änderung der Studienordnung für den Studiengang  
Rechtswissenschaft – erste juristische Prüfung – an der Universität Bremen 

 
Vom 15. Dezember 2021 

 
 
Der Rektor der Universität Bremen hat am 20. April 2022 nach § 110 Absatz 3 des Bremischen 
Hochschulgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Mai 2007 (Brem.GBl. S. 339), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29. März 2022 (Brem.GBl. S. 159), die 
Änderung der Studienordnung für den Studiengang Rechtswissenschaft in der nachstehenden 
Fassung genehmigt:  
 

Artikel 1 
 
Die Studienordnung für den Studiengang Rechtswissenschaft – erste juristische Prüfung – vom 
8. Dezember 2010 (Amtl.Mittbl. der Universität Bremen Nr. 3/2011, S. 131) wird wie folgt 
geändert: 
 
1. In Anlage 1 wird die fehlende Spalte „Σ CP/Sem.“ eingefügt. 

2. In Anlage wird in der Tabelle „I. Für alle Schwerpunktbereiche gilt“ in Zeile 1 Spalte 1 der 
Satzpunkt hinter dem Monat „Mai“ entfernt; die letzte Leerzeile wird gelöscht. 

3. In Anlage 2 wird die Tabelle „II. Die Schwerpunktbereiche im Einzelnen“ vollständig durch 
umseitige neue Fassung ersetzt: 
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Schwerpunktbezeichnung Grundlagen des Rechts 
Dazugehörige Veranstaltungen Pflichtmodule (im Umfang von 8 SWS): 

1. Grundlage des Rechts I
2. Grundlage des Rechts II
3. Grundlage des Rechts III
4. Grundlage des Rechts IV

Wahlpflichtmodule (im Umfang von 6 SWS): 
Zu Beginn eines jeden Semesters wird eine Liste von anerkannten Kursen 
bekanntgegeben, die für die Wahlpflichtmodule geeignet sind, 
beispielsweise: 

– Gender Studies
– Theorien der Rechtskritik
– Verfassungstheorie
– Theorie des transnationalen Rechts
– Systemtheorie des Rechts
– Vertiefung Rechtssoziologie
– Deliberative Rechtstheorie
– Macht und Recht in den Internationalen Beziehungen

Bereichszugehörigkeit Grundlagen 
Sprache Deutsch und Englisch 
Teilnahmevoraussetzungen § 11 Abs. 2 Studienordnung
Spezielle Lernziele Die Erarbeitung des Verständnisses der wissenschaftlichen Methoden und 

Grundlagen ist wichtiges Ziel der Ausbildung von Juristinnen und Juristen 
(vgl. §§ 1 Abs. 3, 4 Abs. 3 JAPG) und zentraler Prüfungsgegenstand in den 
juristischen Staatsexamina, in denen, so formuliert es § 9 JAPG, die 
Kandidatinnen und Kandidaten auch nachzuweisen haben, dass sie 
„genügende Einsichten in die philosophischen, geschichtlichen und 
gesellschaftlichen Grundlagen des Rechts“ erworben haben. 
Der Schwerpunkt wiederholt und vertieft die einschlägigen methodischen, 
soziologischen, philosophischen und theoretischen Grundlagen und stellt sie 
in ihrem internationalrechtlichen Zusammenhang dar. 

Inhalte Grundlagenprobleme: 
– Grundlagen des Völkerrechts
– Internationale Menschenrechte
– Philosophie der Menschenrechte
– Transnationale Gerechtigkeit
– Transnationalisierung und Europäisierung des Rechts
– Rechtssoziologie
– Rechtsphilosophie (Rechtsethik)
– Rechtsgeschichte / Verfassungsgeschichte
– Rechtstheorie

Themen: 
Fragen der Grundlagen des Rechts unter Einbeziehung der Rechts-
durchsetzung im europäischen und internationalen Kontext. Zu den 
möglichen Themen im Einzelnen siehe die Angaben unter Veranstaltungen. 
Der Besuch einzelner Veranstaltungen aus anderen Fachbereichen, 
insbesondere Politikwissenschaften, oder an anderen Universitäten im In- 
und Ausland ist ausdrücklich erwünscht. Wegen einer Anerkennung ist 
möglichst vorab der für den Schwerpunktbereich verantwortliche 
Hochschullehrer zu kontaktieren. 
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Schwerpunktbezeichnung Umweltrecht und öffentliches Wirtschaftsrecht 
Dazugehörige Veranstaltungen Pflichtmodule (im Umfang von 8 SWS): 

1. Umwelt- und Wirtschaftsverfassungsrecht, Umwelt- und 
Wirtschaftsverwaltungsrecht 

2. Europäisches Umwelt- und Wirtschaftsrecht, Internationales Umwelt- und 
Wirtschaftsrecht 

Wahlpflichtmodule (im Umfang von 6 SWS): 
Zu Beginn eines jeden Semesters wird eine Liste von anerkannten Kursen 
mit je 2 SWS bekanntgegeben, beispielsweise: 

– Klimaschutzrecht 
– Planungsbezogenes Umweltrecht 
– Internationales Umwelt- und Wirtschaftsrecht 
– Information, Beteiligung und Rechtsschutz im Umweltrecht 
– Umweltstrafrecht 

Grundlagenmodul (im Umfang von 2 SWS): 
Nach Öffnung und Wahl aus dem Schwerpunktbereich „Grundlagen des 
Rechts“. 

Bereichszugehörigkeit Öffentliches Recht, Unionsrecht, Völkerrecht, Grundlagen 
Sprache Deutsch und Englisch 
Teilnahmevoraussetzungen § 11 Abs. 2 Studienordnung  
Spezielle Lernziele – Kenntnis der Grundlagen des Umweltrechts mit Bezügen zum 

Umweltstraf- und –haftungsrecht 
– Kenntnis der Grundlagen des europäischen und internationalen 

Umweltrechts 
– Kenntnis der Grundlagen des öffentlichen Wirtschaftsrecht mit Bezügen 

zum europäischen und internationalen Wirtschaftsrecht 
– intradisziplinäre Auseinandersetzung mit dem Umwelt- und Wirt-

schaftsstrafrecht sowie dem Umwelt- und Wirtschaftshaftungsrecht 
– interdisziplinäre Kompetenz, insbesondere an den Schnittstellen Recht 

und Ökonomie, Recht und Politik 
– Kompetenz, sich mit zentralen Zukunftsfragen unserer Gesellschaft 

auseinanderzusetzen (Klimaschutz/Umweltschutz/marktbasierte 
Instrumente) 

Inhalte Grundlagenprobleme: 
– Umweltschutz in industrieanlagenbezogenen Einzelbereichen 

(Immissionsschutz-, Abfall- und Wasserrecht) 
– Analyse von Infrastrukturrecht und Umweltrecht 
– Bedeutung von Information, Beteiligung und Rechtsschutz (Zivilge-

sellschaft) 
– Umweltschutz versus Unternehmens- und Wirtschaftsfreiheit – Wie soll 

die Umweltgesellschaft der Zukunft aussehen? 
– rechtliche Steuerung von Umweltrisiken (neue Technologien (Geo-

/Climateengineering, Nanotechnologie) oder des anthropogenen 
Klimawandels 

– Phänomene, Konzepte und Instrumente des Umweltrechts (national, 
europäisch und international) 

– Grundlagen des europäischen Wirtschaftsrechts 
– Grundlagen des Welthandelsrechts 
– Legitimationsprobleme 

Themen: 
– Der Schwerpunktbereich bezieht sich auf sämtliche Rechtsgebiete des 

Umwelt- und öffentlichen Wirtschaftsrechts mit den jeweiligen Bezügen 
zum Planungs-, Infrastruktur und Klimaschutzrecht. Gegenstände bilden 
der nationale, unionsrechtliche und internationale Rechtsrahmen. Zum 
Stoff der Schwerpunktbereichsprüfung gehören die Gegenstände der 
tatsächlich angebotenen Pflicht- und Wahlpflichtmodule. Der Besuch 
einzelner Veranstaltungen aus anderen Fachbereichen, insbesondere 
Wirtschafts-, Politik- und Sozialwissenschaften, oder an anderen 
Universitäten im In- und Ausland ist ausdrücklich erwünscht. Wegen einer 
Anerkennung ist möglichst vorab der für den Schwerpunktbereich 
verantwortliche Hochschullehrer zu kontaktieren. 
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Schwerpunktbezeichnung  Internationales und Europäisches Wirtschaftsrecht 
Dazugehörige Veranstaltungen  Pflichtmodule (im Umfang von 8 SWS): 

1. Wirtschaftsrecht I: Handels-, Gesellschafts- und Steuerrecht 
2. Wirtschaftsrecht II: Wettbewerbs- und Kartellrecht 

Wahlpflichtmodule (im Umfang von 6 SWS): 
Zu Beginn eines jeden Semesters wird eine Liste von anerkannten Kursen 
mit je 2 SWS bekanntgegeben, beispielsweise: 

– Seminar zum internationalen und europäischen Unternehmenssteu-
errecht 

– Seminar zum transnationalen Handelsrecht 
– Seminar zum internationalen, europäischen und vergleichenden 

Kapitalgesellschafts- und Konzernrecht 
– Seminar zum europäischen Privat- und Wirtschaftsrecht 
– Seminar/Vorlesung International Management (BWL) 
– Insolvenzrecht 
– Geistiges Eigentum und gewerblicher Rechtsschutz 
– Seehandelsrecht 
– Schiedsgerichtsbarkeit (Moot Court) 
– Rechtsprobleme im Auslandsgeschäft 

Grundlagenmodul (im Umfang von 2 SWS): 
Nach Öffnung und Wahl aus dem Schwerpunktbereich „Grundlagen des 
Rechts“. 

Bereichszugehörigkeit Zivilrecht, Grundlagen 
Sprache Deutsch und Englisch 
Teilnahmevoraussetzungen § 11 Abs. 2 Studienordnung. 

Weitere Teilnahmevoraussetzungen: Die Teilnahme setzt voraus, dass der 
Stoff der Vorlesungen zum Handels- und Gesellschaftsrecht, zum 
Internationalen Privatrecht und zum Europarecht beherrscht wird. Bei 
Zulassung bereits im 5. Semester sind diese Vorlesungen parallel zu hören. 

Spezielle Lernziele Die Teilnehmer sollen mit den für Unternehmen im Kontext der Euro-
päisierung und Globalisierung der Märkte relevanten Gebieten des 
Wirtschaftsrechts vertraut gemacht werden. In den Pflichtmodulen werden 
ausgehend vom deutschen Recht, welches weitgehend von europäischen 
und internationalen Regelungen überformt ist, die dogmatischen Grundlagen 
gelegt. In den Wahlpflichtmodulen wird den Teilnehmern Gelegenheit 
gegeben, ihre Kenntnisse in ausgewählten Bereichen zu vertiefen. 

Inhalte Grundlagenprobleme: 
– Transnationalisierung des Rechts: Anpassung des Recht an die 

Globalisierung der Wirtschaft 
– Europäisierung des Rechts: Regulierung von Wirtschaft im Mehr-

ebenensystem 
– Wettbewerb der Rechtsordnungen und private Ordnung 

Themen: 
Der Schwerpunktbereich bezieht sich auf sämtliche Rechtsgebiete des 
Wirtschaftsrechts unter Einbeziehung der Rechtsdurchsetzung im 
europäischen und internationalen Kontext. Zum Stoff der 
Schwerpunktbereichsprüfung gehören die Gegenstände der tatsächlich 
angebotenen Pflicht- und Wahlpflichtmodule. Der Besuch einzelner 
Veranstaltungen aus anderen Fachbereichen, insbesondere 
Wirtschaftswissenschaften, oder an anderen Universitäten im In- und 
Ausland ist ausdrücklich erwünscht. Wegen einer Anerkennung ist möglichst 
vorab der für den Schwerpunktbereich verantwortliche Hochschullehrer zu 
kontaktieren. 
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Schwerpunktbezeichnung  Arbeits- und Sozialrecht im internationalen und supranationalen  
Kontext 

Dazugehörige Veranstaltungen  Pflichtmodule (im Umfang von 8 SWS): 
1. Arbeitsrecht, insbesondere kollektives Arbeitsrecht 
2. Sozialrecht, insbesondere Sozialversicherungsrecht und/oder 

sozialrechtliches Verfahren 

Wahlpflichtmodule (im Umfang von 6 SWS): 
Zu Beginn eines jeden Semesters wird eine Liste von anerkannten Kursen 
mit je 2 SWS bekanntgegeben, beispielsweise: 

– Arbeitsrechtliche Bezüge des Sozial(versicherungs)rechts 
– Trans- und internationales Arbeitsrecht 
– Existenzsicherungsrecht 

Grundlagenmodul (im Umfang von 2 SWS): 
Nach Öffnung und Wahl aus dem Schwerpunktbereich „Grundlagen des 
Rechts“. 

Bereichszugehörigkeit Zivilrecht, Öffentliches Recht, Grundlagen, Sonstiges 
Sprache Deutsch  
Teilnahmevoraussetzungen § 11 Abs. 2 Studienordnung  
Spezielle Lernziele  – Kenntnisse des kollektiven Arbeitsrechts 

– Vertiefte Kenntnisse des Individualarbeitsrechts 
– Kenntnis der Grundlagen des SGB 
– Kenntnisse der arbeitsrechtlichen Bezüge des Sozialversicherungsrechts 
– Kenntnis der Grundzüge der arbeits- und sozialgerichtlichen Verfahren 

Inhalte – Kollektives Arbeitsrecht: Koalitions-, Tarifvertrags- und 
Arbeitskampfrecht; Mitbestimmungsrecht (Betriebsverfassung und 
Unternehmensmitbestimmung); 

– Sozialrecht (SGB I, IV, V, VI, VII, XI): Soziale Rechte, Unfall- und 
Rentenversicherung, Grundzüge der Kranken- und Pflegeversicherung 

– Arbeitsgerichtliches Verfahren: Grundzüge des Urteils- und 
Beschlussverfahrens 

– Sozialrechtliches Verfahren (SGB X, SGG): Grundzüge des 
sozialrechtlichen Verwaltungsverfahrens, Grundzüge des 
Urteilsverfahrens und des einstweiligen Rechtsschutzes 

– Sozialrecht (SGB II, III, XII): Arbeitslosenversicherung, Grundsicherung 
für Arbeitssuchende, Sozialhilfe 

– Individualarbeitsrecht (Beispiele): Schutz bei Begründung (einschließlich 
Diskriminierungsschutz) und Beendigung von Arbeitsverhältnissen; 
Entgeltschutz; Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Arbeitsschutz 

– Arbeitsrechtliche Bezüge des Sozial(versicherungs)rechts: Beschäftigung 
und selbständige Erwerbsarbeit; Ausbildung; Kurzarbeit; 
Massenentlassung; Insolvenzgeld; Alterssicherung; Sozialleistungen bei 
Mutterschutz, Arbeitsunfähigkeit, Elternzeit, Pflege 

– Ausgewähltes Case Law zum Arbeits- und Sozialrecht im internationalen 
und supranationalen Kontext: Nationale, supranationale und 
internationale Entwicklung anhand aktueller Entscheidungen (BAG, BSG, 
EuGH, BVerfG, EGMR, ICERD, CEDAW) 
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Schwerpunktbezeichnung Informations-, Gesundheits- und Medizinrecht 
Dazugehörige Veranstaltungen Pflichtmodule (im Umfang von 8 SWS): 

1. Datenschutzrecht
2. Informationsrecht
3. Gesundheitsrecht

Wahlpflichtmodule (im Umfang von 6 SWS): 
Zu Beginn eines jeden Semesters wird eine Liste von anerkannten Kursen 
mit je 2 SWS bekanntgegeben, beispielsweise: 
Ausgewählte Felder des Medizin- und Informationsrechts: 
– Arzt-, Arzneimittelrecht und Medizinstrafrecht
– Recht der GKV einschl. der europa- und internationalrechtlichen Bezüge
– Technisch-organisatorischer Datenschutz
– Recht der Informationsgesellschaft

Grundlagenmodul (im Umfang von 2 SWS): 
Nach Öffnung und Wahl aus dem Schwerpunktbereich „Grundlagen des 
Rechts“. 

Bereichszugehörigkeit Zivilrecht, Strafrecht, Öffentliches Recht, Grundlagen 
Sprache Deutsch 
Teilnahmevoraussetzungen § 11 Abs. 2 Studienordnung
Spezielle Lernziele – Kenntnis der Grundlagen des Informations-, Gesundheits- und

Medizinrechts
– Intradisziplinäre Auseinandersetzung mit dem Informations-,

Gesundheits- und Medizinrecht (insb. Sozial-, Straf- und Zivilrecht)
– Systematik des Gesundheitsrechts als Querschnittsmaterie zu den

klassischen Rechtsgebieten
– Europäische und internationale Bezüge der Gesundheitsversorgung
– Interdisziplinäre Kompetenz, insbesondere an den Schnittstellen Recht –

Medizin und Recht – Informatik
– Kompetenz, sich mit zentralen Zukunftsfragen unserer Gesellschaft

auseinanderzusetzen (Informationsgesellschaft; Gesundheitssystem)
Inhalte Grundlagenprobleme: 

– Informationsfreiheit versus Datenschutz – Wie soll die Informa-
tionsgesellschaft der Zukunft aussehen?

– Der Umgang mit Informationen im Gesundheitswesen – auf der Suche
nach einer Informationsverfassung für das Gesundheitswesen

– Absicherung gesundheitlicher Risiken durch privates- und öffentliches
Recht

– Soziale Vorsorge und rechtliche Hilfen in gesundheitlichen Notlagen und
bei Pflegebedürftigkeit

– Möglichkeiten und Formen der Regulierung der Gesundheitsversorgung
– Grundlagen der Arzt-Patient-Beziehung
– Zukunft der Arzneimittelversorgung

Themen: 
– Datenschutzrecht
– Medizininformationsrecht
– Gesundheitsbezogenes Sozialversicherungsrecht
– SGB V, IX und XI
– Arzthaftungsrecht
– Medizinstrafrecht
– Arzneimittelrecht
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Schwerpunktbezeichnung Strafrecht und Kriminalpolitik in Europa 
Dazugehörige Veranstaltungen Pflichtmodule (im Umfang von 8 SWS): 

1. Vertiefung Strafrecht und Strafprozessrecht I (insbesondere 
Nebenstraf- und Ordnungswidrigkeitenrecht) 

2. Vertiefung Strafrecht und Strafprozessrecht II (insbesondere 
europäische und internationale Bezüge) 

3. Vertiefung Strafrecht und Strafprozessrecht III (insbesondere  
höchstrichterliche Rechtsprechung) 

4. Vertiefung Strafrecht und Strafprozessrecht IV (insbesondere aktuelle  
kriminalpolitische Reformvorhaben) 

Wahlpflichtmodule (im Umfang von mindestens 6 SWS): 
Jeweils zu Semesterbeginn wird eine Liste von Kursen mit je 2 SWS 
bekanntgegeben, beispielsweise: 
– Jugendkriminalität und Jugendstrafrecht 
– Ausgewählte Felder der Kriminalpolitik, z.B. Sexualstrafrecht, 

Medizinstrafrecht, Bekämpfung von Kriegsverbrechen und Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit, Terrorismusbekämpfung, 
Drogenbekämpfung, Korruptionsbekämpfung, 
Geldwäschebekämpfung, Verpolizeilichung der Strafverfolgung, 
Opferbeteiligung im Verfahren, Flexibilisierung und Entformalisierung 
justizieller Prozeduren 

– Strafrechtliche Sanktionen 
– Abweichendes Verhalten und soziale Kontrolle (Soziologie) 
– Jugenddelinquenz mit verschiedenen Schwerpunkten (Soziologie, 

Psychologie, Erziehungswissenschaften) 

Grundlagenmodul (im Umfang von 2 SWS): 
– Nach Öffnung und Wahl aus dem Schwerpunktbereich „Grundlagen des 

Rechts“. 

Bereichszugehörigkeit Strafrecht, Grundlagen 
Sprache Deutsch (Unterrichtssprache) 

Deutsch und Englisch (Lektüre) 
Spezielle Lernziele  – Erwerb vertiefter Kenntnisse im Straf- und Strafprozessrecht 

einschließlich des Nebenstraf- und Ordnungswidrigkeitenrecht 
– Orientierung gewinnen über rechtliche und tatsächliche 

Rahmenbedingungen von nationaler, supranationaler und 
internationaler Kriminalpolitik 

– Orientierung gewinnen über aktuelle kriminalpolitische Trends, über 
Implementationsstrategien sowie über Ziele transnationaler 
Kooperation bei der Strafverfolgung; 

– Fähigkeit erwerben, kriminalpolitische Argumente wissenschaftlich 
bewerten sowie Defizite und Reformbedarf benennen zu können 

– Fähigkeit erwerben, Zusammenhänge zwischen Menschenrechts-
schutz und Strafrechtspolitik zu erkennen 

Inhalte – Aktuelle Rechtsprechung zum Straf- und Strafprozessrecht 
– Vertiefung allgemeiner strafrechtsdogmatischer Kenntnisse 
– Rechtliche und tatsächliche Rahmenbedingungen von nationaler, 

supranationaler und internationaler Kriminalpolitik: Verfassungsrecht, 
Europa- und Völkerrecht, Straftheorie, strafrechtliche Dogmatik sowie 
Empirie der Kriminalität und Strafverfolgung 

– Instrumente und Ziele der Kriminalpolitik im supranationalen und 
internationalen Raum (ausgewählte Felder) 

– Polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in Europa: Entwicklung 
europäischer Institutionen der Strafverfolgung und neuer 
Kooperationsformen 

– Menschenrechtsschutz und Strafrecht: menschenrechtliche Bindungen 
der Strafverfolgungsorgane einerseits (insbes. EMRK); Kriminalisierung 
schwerer Menschenrechtsverletzungen andererseits 

Literatur Hecker Europäisches Strafrecht (jew. in der neusten Aufl.) 
Werle Völkerstrafrecht (jew. neuste Aufl.) 
Nix/Möller Einführung in das Jugendstrafrecht (erscheint demnächst) 
Kunz Kriminologie (jew. neuste Auflage) 
speziell zusammengestellte Reader  
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Artikel 2 

Diese Änderung tritt nach der Genehmigung durch die Rektorin oder den Rektor mit Wirkung 
vom 1. Oktober 2021 in Kraft. Sie wird im Amtlichen Mitteilungsblatt der Univerität Bremen 
veröffentlicht. 

Genehmigt, Bremen, den 20. April 2022 
Der Rektor 

der Universität Bremen 
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Änderungsordnung der Promotionsordnung der Universität Bremen für die Verleihung 

des Grades Dr. rer. pol. und für Studierende der Bremer International Graduate School 

für Social Sciences (BIGSSS) des Grades Doctor of Philosophy phd 

durch die Fachbereiche 7,8 und 11  

Vom 22.03.2022 

Der Rektor der Universität Bremen hat am 22.03.2022 gemäß § 110 Abs. 3 des Bremischen 
Hochschulgesetztes (BremHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 09. Mai 2007 
(Brem.GBl. S. 339), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetztes vom 24. Februar 
(Brem.GBl. S 216), die auf Grund von § 87 Nr. 2 i.V.m § 65 BremHG durch die 
Fachbereichsräte 7,8,11 der Universität Bremen am     beschlossene Änderungsordnung der 
Promotionsordnung Dr. rer. pol. in der nachstehenden Fassung genehmigt: 
 

 

Artikel 1 

Änderung der Promotionsordnung 

Die Promotionsordnung vom 24. Juli 2014 wird wie folgt geändert: 

1. § 6 wird wie folgt neu gefasst: 

 

 

„§ 6 Dissertation  

(1) Es ist eine Dissertation vorzulegen, die wissenschaftlichen Ansprüchen genügt, die 

Fähigkeit zur selbständigen wissenschaftlichen Arbeit unter Beweis stellt und einen 

Beitrag zum Fortschritt der Wissenschaft leistet.   

(2) Die Dissertation kann als Monographie oder als kumulative Dissertation im Sinne von § 6 

Absatz 3 abgefasst sein.  

(3) Eine kumulative Dissertation besteht aus mehreren einzelnen Arbeiten. Dabei müssen 
folgende Voraussetzungen erfüllt sein:  

   

1. Die kumulative Dissertation enthält mindestens drei einzelne Arbeiten in Form 

wissenschaftlicher Fachartikel. Diese Arbeiten müssen sich einem gemeinsamen 

Fachgebiet, d.h. einem spezifischen Themengebiet der jeweiligen Disziplin 

zuordnen lassen und für eine Veröffentlichung in einer fachüblichen 

Publikationsform geeignet sein. Einzelne oder alle eingereichten Arbeiten können 

bereits publiziert sein. Die zuständigen Fachbereichsräte können bestimmen, der 

Dissertation eine Ausarbeitung von ca. 40 Seiten voranzustellen, in der auch der 

Forschungszusammenhang der einzelnen Arbeiten dargelegt wird. 

2. Der Doktorand bzw. die Doktorandin muss an der Autorenschaft aller Arbeiten 

beteiligt sein. Bei mindestens einer der Arbeiten muss der Doktorand bzw. die 

Doktorandin der alleinige Autor oder die alleinige Autorin sein.  

3. Die zuständigen Fachbereichsräte entscheiden jeweils für die Fächer, wie viele 

Arbeiten höchstens mit jedem Gutachter oder jeder Gutachterin in gemeinsamer 

Autorenschaft verfasst sein dürfen. Sie legen darüber hinaus fest, ob und in 

welcher Form gemeinsam mit Gutachtern oder Gutachterinnen verfasste Arbeiten 

publiziert sein müssen. 

4. Die Annahme zur Publikation soll bei keiner der Arbeiten zum Zeitpunkt der 

Einreichung der kumulativen Dissertation länger als fünf Jahre zurückliegen. In 
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begründeten Fällen entscheidet der Promotionsausschuss über Ausnahmen von 

dieser Regel.  

5. Der Dissertation ist eine ausführliche Erklärung darüber beizufügen, welchen 

inhaltlichen Beitrag der Doktorand bzw. die Doktorandin an der Erstellung von in 

gemeinsamer Autorenschaft verfassten Artikeln geleistet hat. Diese Erklärung ist 

um eine Stellungnahme der Betreuerin bzw. des Betreuers zu ergänzen.  

Die Gutachterinnen und Gutachter bewerten sowohl den Beitrag des Doktoranden bzw. 

der Doktorandin zu den Einzelarbeiten als auch die Leistung des Doktoranden bzw. der 

Doktorandin im Rahmen der kumulativen Dissertation insgesamt. Dabei beurteilen sie, ob 

die Anforderungen gemäß Absatz 1 erfüllt sind. Sind Teile der kumulativen Dissertation in 

gemeinsamer Autorenschaft verfasst, so muss der Anteil des Bewerbers oder der 

Bewerberin für sich den Anforderungen des Absatzes 1 entsprechen. Bei der 

Begutachtung wenden die Gutachterinnen und Gutachter die Standards ihres Faches an.   

(4) Die Dissertation ist in der Regel in deutscher oder englischer Sprache abzufassen. Der 

Promotionsausschuss kann der Bewerberin bzw. dem Bewerber gestatten, eine in einer 

anderen Sprache geschriebene Dissertation vorzulegen.  

(5) Die Dissertation kann ganz oder teilweise vorher veröffentlicht sein.  

(6) Die Dissertation ist in fünf Exemplaren und drei elektronischen Textversionen auf einem 

Datenträger vorzulegen. Anforderungen an das Daten- und Datenträgerformat der 

elektronischen Version werden durch entsprechende Ausführungsbestimmungen 

geregelt. Der Dissertation ist eine schriftliche Erklärung beizufügen, dass  

1. die Arbeit ohne unerlaubte fremde Hilfe angefertigt ist;  

2. keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden und  

3. die den benutzten Werken wörtlich oder inhaltlich entnommenen Stellen als solche 

kenntlich gemacht sind.“ 

 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

Diese Änderungsordnung tritt mit der Genehmigung durch den Rektor in Kraft. Für 

Kandidatinnen und Kandidaten, die vor dem Inkrafttreten dieser Ordnung als Doktorandin oder 

Doktorand zugelassen wurden, gilt die Promotionsordnung vom 24.07.2014 weiterhin. 

 

 

Bremen, den 22.03.2022     Der Rektor der Universität Bremen 
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Aufnahmeordnung für den Masterstudiengang 
„Space Sciences and Technologies – Sensing, Processing, Communication“ 

an der Universität Bremen 
 

Vom 27. April 2022 
 
Der Rektor der Universität Bremen hat am 27. April 2022 nach § 110 Absatz 3 des Bremischen 
Hochschulgesetzes (BremHG) i.V.m § 33 Absatz 6 BremHG in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 9. Mai 2007 (Brem.GBI. S. 339), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
29. März 2022 (Brem.GBl. S. 159), und § 3 Absatz 2 des Bremischen Hochschulzulassungsge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. November 2010 (Brem.GBl. S. 545), zuletzt 
geändert durch Geschäftsverteilung des Senats vom 20. Oktober 2020 (Brem.GBl. S. 1172), die 
Aufnahmeordnung für den Masterstudiengang „Space Sciences and Technologies – Sensing, 
Processing, Communication“ in der nachstehenden Fassung genehmigt. 
 

§ 1 
 

Aufnahmevoraussetzungen und -verfahren 
 
(1) Aufnahmevoraussetzungen für den Masterstudiengang „Space Sciences and Techno- 
logies – Sensing, Processing, Communication“ (Kurztitel: „Space-ST“) sind: 
 

a. Ein erster berufsqualifizierender Hochschulabschluss in einem der folgenden 
Studiengänge: 

 
− Elektrotechnik, Physik, Systems-Engineering, Technomathematik, 

Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik 
 

oder in einem Studiengang, der keine wesentlichen Unterschiede in Inhalt, Umfang und 
Anforderungen zu jenen erkennen lässt, mit Studienleistungen im Umfang von mindes-
tens 180 Leistungspunkten (Credit Points = CP) nach dem European Credit Transfer 
and Accumulation System (ECTS) oder Leistungen, die keine wesentlichen Unterschie-
de in Inhalt, Umfang und Anforderungen zu jenen erkennen lassen. 

 
b. Der Nachweis von entweder mindestens 90 CP im Bereich Physik oder 81 CP, die sich 

zusammensetzen aus 65 CP im Bereich Elektrotechnik und 16 CP im Bereich Mathema-
tik, die im Erststudium erbracht worden sind. 

 
c. Englisch-Sprachkenntnisse, die mindestens dem Niveau C1 des Gemeinsamen Europä-

ischen Referenzrahmens für Sprachen (GER) entsprechen. Der Nachweis ist auch er-
bracht, wenn Bewerberinnen und Bewerber ihre Hochschulzugangsberechtigung oder 
den letzten Hochschulabschluss in englischer Sprache erworben haben. 

 
d. Deutschkenntnisse, die mindestens dem Niveau A2 des Gemeinsamen Europäischen 

Referenzrahmens für Sprachen (GER) entsprechen. Zum Zeitpunkt der Bewerbung 
müssen Deutschkenntnisse nachgewiesen werden, die mindestens dem Niveau A1 des 
GER entsprechen. Der Nachweis ist auch erbracht, wenn Bewerberinnen und Bewerber 
ihre Hochschulzugangsberechtigung oder den letzten Hochschulabschluss in deutscher 
Sprache erworben haben. Ausgenommen von der Nachweispflicht von Deutschkennt-
nissen sind Bewerberinnen und Bewerber, die im Rahmen eines Doppelabschlusspro-
grammes im internationalen Erasmus Mundus-Masterstudiengang „Astrophysics and 
Space Science“ („MASS“) an der Universität Bremen studieren wollen.   
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e. Ein Motivationsschreiben, welches das besondere Interesse am Masterstudiengang 
„Space-ST“ bzw. „MASS“ begründet und Angaben gemäß § 4 Absatz 3 enthalten soll. 

 

(2) Über die Anerkennung von Studienleistungen und bzw. oder Studiengängen nach Absatz 1 
Buchstaben a und b entscheidet die Auswahlkommission. 
 

(3) Die Bewerbung kann auch erfolgen, wenn das vorangegangene Studium bis zum Bewer-
bungsschluss eines Jahres noch nicht abgeschlossen ist, jedoch Studien- und Prüfungsleistun-
gen im Umfang von mindestens 130 CP erbracht worden sind. Erfüllt die Bewerbung die weite-
ren Aufnahmevoraussetzungen nach § 1 Absatz 1 Buchstaben a, b, d (Deutschkenntnisse A1) 
und e, kann die Zulassung unter der Bedingung erfolgen, dass alle Studien- und Prüfungsleis-
tungen für den ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss und der Nachweis der 
Sprachkenntnisse in den Sprachen Englisch und Deutsch gemäß § 1 Absatz 1 Buchstaben c 
und d (Deutschkenntnisse A2) spätestens zwei Wochen nach Lehrveranstaltungsbeginn des 
Masterstudiengangs erbracht sind. Die entsprechenden Urkunden und Zeugnisse, die zugleich 
das Bestehen der Abschlussprüfung nachweisen, sind in diesem Fall bis spätestens zum 
31. Dezember desselben Jahres einzureichen. 
 
(4) Das Sekretariat für Studierende überprüft das Vorhandensein der formalen Aufnahme-
voraussetzungen. Sind die für das Studium erforderlichen Aufnahmevoraussetzungen erfüllt, so 
wird die Bewerberin oder der Bewerber für das Studium zugelassen, sofern die Anzahl der 
Bewerbungen die Zulassungszahl gemäß § 4 Absatz 1 nicht übersteigt. 
 

§ 2 
 

Studienbeginn 
 
Bewerberinnen und Bewerber für den Masterstudiengang „Space ST“ werden zum jeweiligen 
Wintersemester und Fortgeschrittene zum jeweiligen Sommersemester und Wintersemester der 
Universität Bremen zugelassen. Semesterbeginn ist jeweils der 1. Oktober bzw. der 1. April. 
 

§ 3 
 

Form und Frist der Anträge 
 
(1) Die Bewerbung und die Nachweise gemäß § 1 sind zum Bewerbungsschluss elektronisch 
einzureichen. Näheres ergibt sich aus den Webseiten der Universität Bremen unter www.uni-
bremen.de/master. 
 
(2) Zur Immatrikulation, spätestens aber zwei Wochen nach Lehrveranstaltungsbeginn des 
Masterstudiengangs, sind die in Absatz 3 genannten Nachweise in Papierform und, soweit es 
sich um Kopien offizieller Dokumente handelt, in amtlich beglaubigter Form einzureichen. Von 
Unterlagen, die nicht in deutscher oder englischer Sprache verfasst sind, sind amtlich beglau-
bigte Übersetzungen beizufügen. Es können nur amtliche Beglaubigungen von deutschen 
Behörden akzeptiert werden. Die Übersetzungen müssen von einem vereidigten Übersetzungs-
büro vorgenommen oder verifiziert sein. 
 
(3) Folgende Nachweise sind vorzulegen: 
 

− Annahmeerklärung, 
− Nachweise aller in § 1 bestimmten Aufnahmevoraussetzungen inklusive der Nachweise 

von Sprachkenntnissen zur Bewerbung gemäß § 1 Absatz 1 Buchstaben c und d, 
− Darstellung des bisherigen Studienverlaufs (Studien- und Prüfungsleistungen in CP, 

Transcript of Records oder vergleichbares Dokument), 
− ein Motivationsschreiben gemäß § 1 Absatz 1 Buchstabe e. 
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(4) Der Bewerbung einer oder eines Fortgeschrittenen muss der Nachweis von für den Master
anrechenbaren Studienleistungen im Umfang von mindestens 10 CP beigefügt werden.
Für eine Bewerbung als Fortgeschrittene oder Fortgeschrittener zum Sommersemester ist die-
ser Nachweis bei Zulassungsbeschränkung des Studiengangs bis zum 15. Januar, bei nicht
zulassungsbeschränkten Studiengängen bis zwei Wochen nach Lehrveranstaltungsbeginn des
Masterstudiengangs einzureichen.
Für eine Bewerbung als Fortgeschrittene oder Fortgeschrittener zum Wintersemester ist dieser
Nachweis bei Zulassungsbeschränkung des Studiengangs bis zum 30. April, bei nicht zulas-
sungsbeschränkten Studiengängen bis zwei Wochen nach Lehrveranstaltungsbeginn des Mas-
terstudiengangs einzureichen.

(5) Bewerbungsschluss für das Wintersemester ist der 30. April. Diese Bewerbungsfrist gilt für
Studienanfängerinnen und Studienanfänger sowie für Fortgeschrittene zum Wintersemester.
Fortgeschrittene zum Sommersemester bewerben sich bis zum 15. Januar.

§ 4

Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber 

(1) Die Zahl der Studienplätze kann beschränkt werden und wird ggf. jährlich neu festgesetzt.
Übersteigt die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber, die die Aufnahmevoraussetzungen nach
§ 1 erfüllen, die vorhandenen Kapazitäten, dann wird eine Rangfolge gemäß Absatz 2 gebildet,
nach der die Studienplätze vergeben werden.

(2) Eine Auswahlkommission gemäß § 5 bewertet die Bewerbungsunterlagen auf der Grundlage
des in Absatz 3 dargestellten Bewertungsschemas.

(3) Das Bewertungsschema für die Rangfolgenbildung ergibt sich aus der Gewichtung und Be-
wertung der folgenden Kriterien. Es werden insgesamt maximal 100 Punkte wie folgt vergeben:

− Für die Gesamtnote des vorangegangenen Abschlusses bzw. des zum Zeitpunkt der Be-
werbung erreichten Notendurchschnitts (mind. 130 CP) werden insgesamt 80 Punkte ver-
geben. Dabei werden die Noten gemäß der gängigen Rundungsregeln auf eine Stelle
nach dem Komma gerundet und wie folgt in Punkte umgerechnet:

1,0 – 1,5 80 Punkte 
1,6 – 2,0 70 Punkte 
2,1 – 2,5 50 Punkte 
2,6 – 3,0 40 Punkte 
3,1 – 3,5 20 Punkte 
3,6 – 4,0 10 Punkte 

− Für das Motivationsschreiben (Begründung des Interesses am Studiengang) werden ins-
gesamt 20 Punkte vergeben. Kriterien für die Bewertung des Schreibens sind z.B. die
spezifische Bezugnahme auf den Studiengang, die klare Darlegung der eigenen Qualifika-
tionen und Ziele, insbesondere hinsichtlich des Zusammenhanges zwischen Karriereweg
und Studiengang, sowie die Übereinstimmung der Studienmotivation mit der Ausrichtung
des Studienganges. Die Punkte verteilen sich wie folgt:

− 20 Punkte für die klare und zum Qualifikationsziel eindeutig und vollständig passende
Darlegung;

− 15 Punkte für die zum Qualifikationsziel angemessene und passende Darlegung;

− 5 Punkte für eine Darlegung, die sich nachvollziehbar mit dem Qualifikationsziel ausei-
nandersetzt.
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(4) Die Auswahlkommission bildet auf Grundlage der nach Absatz 3 vorgenommenen Bewer-
tung der Bewerbungsunterlagen eine Rangfolge für die Zulassung.

(5) Eine Auswahl nach Härtegesichtspunkten ist möglich. Die Studienplätze der Härtequote
(5 v.H.) werden auf Antrag an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, für die die Nichtzu-
lassung eine außergewöhnliche Härte bedeuten würde. Eine außergewöhnliche Härte liegt vor,
wenn besondere soziale oder familiäre Gründe in der Person der Bewerberin oder des Bewer-
bers die sofortige Aufnahme des Studiums zwingend erfordern. Die Rangfolge wird durch den
Grad der außergewöhnlichen Härte bestimmt.

(6) Über die Zulassung zum Studium und Widersprüche gegen ablehnende Bescheide ent-
scheidet die Rektorin oder der Rektor der Universität Bremen.

§ 5

Auswahlkommission 

Zur Wahrnehmung der durch diese Ordnung zugewiesenen Aufgaben wird eine Auswahlkom-
mission eingesetzt. Die Mitglieder der Auswahlkommission werden vom Fachbereichsrat 
benannt. Sie besteht aus 

− 4 im Studiengang tätigen Hochschullehrenden,
− 1 akademischen Mitarbeitenden,
− 1 Studierenden.

Die Amtszeit der Hochschullehrenden und der akademischen Mitarbeitenden in der Auswahl-
kommission beträgt zwei Jahre, die Amtszeit der studentischen Vertretung ein Jahr. Alle Mit-
glieder der Kommission sind stimmberechtigt. 

§ 6

Inkrafttreten 

Diese Ordnung tritt mit der Genehmigung durch die Rektorin oder den Rektor in Kraft. Sie wird 
im Amtlichen Mitteilungsblatt der Universität Bremen veröffentlicht und gilt für die Zulassung ab 
dem Sommersemester 2023. Die Aufnahmeordnung vom 10. Juli 2019 tritt mit Inkrafttreten die-
ser Ordnung außer Kraft. 

Genehmigt, Bremen, 27. April 2022 
Der Rektor 

der Universität Bremen 
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Ordnung der Universität Bremen zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis 

und zum Umgang mit wissenschaftlichen Fehlverhalten 

Vom 27.04.2022 

Der Rektor der Universität Bremen hat am 02.05.2022 gemäß § 110 Abs. 3 des Bremischen 

Hochschulgesetzes (BremHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 09. Mai 2007 (Brem.GBl. 

S. 339), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Februar 2021 (Brem.GBl. S. 216),

die auf Grund von § 7a Satz 5 in Verbindung mit § 80 Absatz 1 Satz 3 BremHG durch den

Akademischen Senat der Universität Bremen am 27.04.2022 beschlossene Neufassung der

Ordnung der Universität Bremen zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis in der

nachstehenden Fassung genehmigt:

Präambel 

Wissenschaftliche Arbeit beruht auf Grundprinzipien. Allen voran steht die Ehrlichkeit gegenüber 

sich selbst und anderen. Sie ist zugleich ethische Norm und Grundlage wissenschaftlicher 

Professionalität, d. h. guter wissenschaftlicher Praxis. Es ist eine Kernaufgabe der Selbstverwaltung 

der Wissenschaft, Voraussetzungen zu schaffen, um ihre Geltung und Anwendung zu sichern. Die 

Universität Bremen ist sich ihrer Aufgabe bewusst, die unbedingte Beachtung guter 

wissenschaftliche Praxis in der Universität sicherzustellen. Die vorliegende Ordnung basiert auf dem 

„Kodex: zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“ der Deutschen Forschungsgemeinschaft 

vom September 2019. 

Die vorliegende Ordnung legt die Grundsätze der Universität Bremen zur Sicherung guter 

wissenschaftlicher Praxis fest und regelt den Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten. Sie gilt 

für alle Mitglieder und Angehörige der Universität Bremen, die in Lehre und Forschung tätig sind. 

Alle Mitglieder und Angehörige der Universität sind verpflichtet, diese Grundsätze guter 

wissenschaftlicher Praxis einzuhalten und am eigenen Beispiel erfahrbar zu machen. 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aller Karriereebenen aktualisieren regelmäßig ihren 

Wissensstand zu den Standards guter wissenschaftlicher Praxis. 

Wissenschaftliche Arbeit dient dem Erkenntnisgewinn. Grundvoraussetzung ist die Redlichkeit der 

Wissenschaftlerin und des Wissenschaftlers. Unredlichkeit in der wissenschaftlichen Arbeit 

widerspricht dem Wesen der Wissenschaft und der Verantwortung der Wissenschaftlerin und des 

Wissenschaftlers gegenüber der Gesellschaft. Die Universität Bremen verpflichtet sich gegenüber 

der Öffentlichkeit und der Wissenschaftsgemeinschaft zur Aufklärung eines jeden plausiblen 

Verdachtes wissenschaftlichen Fehlverhaltens seiner Mitglieder. Dabei wird berücksichtigt, dass 

Fehler und Irrtümer ein inhärenter Teil der Wissenschaft sind. Ein offener, nicht repressiver Umgang 

mit Fehlern ist Teil guter Wissenschaft, insbesondere da deren Entdeckung und Aufklärung die 

Wissenschaft bei der Wahrheitsfindung unterstützen und letztlich zu einer weiteren Optimierung 

wissenschaftlicher Prozesse führen. 

Die gebotene Redlichkeit der Wissenschaftlerin und des Wissenschaftlers ist durch kein Regelwerk 

zu ersetzen. Rechtliche Rahmenbedingungen können Fehlverhalten in der wissenschaftlichen Arbeit 

nicht grundsätzlich verhindern. Regeln können aber versuchen, Fehlverhalten zu minimieren. 
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Wissenschaftliches Fehlverhalten lässt sich auch nicht allein an Hand allgemeiner Regeln 

beurteilen; bei seiner angemessenen Ahndung sind vor allem die Umstände des Einzelfalles zu 

berücksichtigen.  

§ 1

Geltungsbereich 

(1) Diese Ordnung regelt die Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis und das Verfahren in Fällen

des Verdachts eines wissenschaftlichen Fehlverhaltens durch Mitglieder und Angehörige der

Universität Bremen. Die Vorschriften sind auch anzuwenden, wenn die vom Verdacht

wissenschaftlichen Fehlverhaltens betroffene Person seit dem maßgeblichen Zeitpunkt die

Universität Bremen verlassen hat, bzw. ihr nicht mehr angehört.

(2) Das Verfahren nach dieser Verfahrensordnung ersetzt nicht andere gesetzlich oder

satzungsrechtlich geregelte Verfahren.

(3) Auf Täuschungsversuche und wissenschaftliches Fehlverhalten im Rahmen von Promotionen

finden allein Regelungen der betreffenden Promotionsordnungen mit ihren Verfahren Anwendung.

Habilitationsverfahren unterliegen den Bestimmungen der hier vorliegenden Ordnung.

(4) Bei Studierenden der Universität Bremen obliegt die Prüfung, ob in einer Haus- oder

Seminararbeit, in einer Bachelor- oder Masterarbeit gegen die Grundsätze guter wissenschaftlicher

Praxis verstoßen worden ist, den jeweiligen Prüferinnen oder Prüfern und den zuständigen

Prüfungsausschüssen. Verstöße gegen wissenschaftlich anerkannte Regeln werden nach den

Bestimmungen der jeweiligen Prüfungsordnungen geahndet.

I. Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis

§ 2

Verpflichtung auf die allgemeinen Prinzipien guter wissenschaftlicher Praxis und 
Berufsethos 

(1) Alle wissenschaftlich Tätigen der Universität Bremen sind verpflichtet, die Prinzipien guter

wissenschaftlicher Praxis in allen Arbeitszusammenhängen unter Berücksichtigung der

Besonderheiten des einschlägigen Fachgebietes zu wahren, und insbesondere:

 nach dem neuesten Stand der Erkenntnis (lege artis) und mit der notwendigen

Qualifikation/Ausbildung zu arbeiten

 strikte Ehrlichkeit im Hinblick auf die eigenen Beiträge und die Beiträge Dritter zu wahren

 Ergebnisse zu dokumentieren und Primärdaten zu sichern

 ethische Standards im gesamten Forschungsprozess einzuhalten

 alle Ergebnisse konsequent selbst anzuzweifeln sowie einen kritischen Diskurs zuzulassen

und zu befördern

 die anerkannten Grundsätze wissenschaftlicher Arbeit in den einzelnen Disziplinen

einzuhalten.
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(2) Alle wissenschaftlich Tätigen tragen Verantwortung dafür, die grundlegenden Werte und Normen

wissenschaftlichen Arbeitens in ihrem Handeln zu verwirklichen und für diese einzustehen. Dafür

aktualisieren sie regelmäßig ihr Wissen zum Stand der Forschung und ihren Wissenstand zu den

Standards guter wissenschaftlicher Praxis. Beides bildet einen festen Bestandteil der Lehre und der

Aus-, Fort- und Weiterbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses sowie der Aus-, Fort- und

Weiterbildung des wissenschaftlichen Personals. Dabei sollen nicht nur theoretische Kenntnisse und

technische Fertigkeiten, sondern auch eine ethische Grundhaltung beim wissenschaftlichen

Arbeiten vermittelt werden.

(3) Bei der Begutachtung und Beurteilung von eingereichten Manuskripten, Förderanträgen oder der

Ausgewiesenheit von Personen sowie bei der Tätigkeit in Beratungs- und Entscheidungsgremien

sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu redlichem Verhalten verpflichtet. Sie wahren

strikte Vertraulichkeit, was unter anderem die Weitergabe an Dritte und die eigene Nutzung fremder

Inhalte ausschließt. Zudem legen sie alle Tatsachen offen, durch die ein Anschein einer

Befangenheit entstehen könnte.

§ 3

Leitungsverantwortung und Zusammenarbeit 

(1) Das Rektorat der Universität Bremen gewährleistet die Rahmenbedingungen für

wissenschaftliches Arbeiten und ist zuständig für die Einhaltung und Vermittlung guter

wissenschaftlicher Praxis sowie für eine angemessene Karriereunterstützung der wissenschaftlich

Tätigen. Das Rektorat, die Fachbereiche und die wissenschaftlichen Einheiten garantieren die

Voraussetzungen dafür, dass alle wissenschaftlich Tätigen rechtliche und ethische Standards

einhalten können. Hierzu gehören insbesondere eindeutige und schriftliche festgelegte Verfahren

und Grundsätze der Personalauswahl und die Personalentwicklung unter Berücksichtigung von

Chancengleichheit und Vielfalt, ein Angebot von Weiterbildungsmöglichkeiten, etablierte

Betreuungsstrukturen und -konzepte für die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses und

die Sicherstellung des Zugangs zu erforderlicher Infrastruktur für die Archivierung von

Forschungsdaten (Primärdaten) und Forschungsergebnissen sowie die ihnen zugrundeliegenden,

zentralen Materialien.

(2) Die Verantwortung für ihr/sein eigenes Verhalten trägt jede Wissenschaftlerin und jeder

Wissenschaftler selbst. Wer Leitungsaufgaben wahrnimmt, übernimmt die Verantwortung dafür,

dass innerhalb der Gruppe die Voraussetzungen zur guten wissenschaftlichen Praxis gegeben sind

und die Regeln eingehalten werden. Eine lebendige Kommunikation innerhalb der

wissenschaftlichen Arbeitsgruppe und gesicherte Betreuungsverhältnisse sind die wirksamsten

Mittel, einem Abgleiten in unredliche Verhaltensweisen vorzubeugen. Bei dieser Kommunikation ist

insbesondere die Offenlegung der wissenschaftlichen Quellen und Daten sowie die Mitteilung

vorläufiger Aussagen und Schlussfolgerungen wichtig. Quellen müssen eindeutig kenntlich gemacht

werden. Sie dienen unabhängig von hierarchischen Kontrollen einer ständigen gruppeninternen

Diskussion. Die wechselseitige Überprüfung von Arbeitsergebnissen innerhalb der Gruppe ist durch

die Leiterin oder den Leiter der Gruppe sicherzustellen.

(3) Die Leiterinnen oder Leiter wissenschaftlicher Arbeitsgruppen tragen die Verantwortung für eine

angemessene Organisation, die sichert, dass die Aufgaben der Leitung, Aufsicht, Konfliktregelung
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und Qualitätssicherung eindeutig zugewiesen sind und tatsächlich wahrgenommen werden. Sie 

sorgen dafür, dass allen Mitgliedern ihre Rollen, Rechte und Pflichten bewusst sind. Die Größe und 

die Organisation einer wissenschaftlichen Arbeitseinheit sind so zu gestalten, dass die 

Leitungsaufgaben, insbesondere die Kompetenzvermittlung, die wissenschaftliche Begleitung sowie 

die Aufsichts- und Betreuungspflichten, angemessen wahrgenommen werden können. 

(4) Bei der wissenschaftlichen Leistungsbewertung sollen Originalität und Qualität stets Vorrang vor

Quantität haben. Quantitative Indikatoren sollen nur reflektiert in die Gesamtbewertung einfließen

und sind insbesondere disziplinspezifisch zu beurteilen. Neben der Gewinnung von Erkenntnissen

und ihrer kritischen Reflexion fließen in die Beurteilung auch weitere Leistungsdimensionen ein.

§ 4

Betreuung des wissenschaftlichen Nachwuchses 

(1) Die Ausbildung und Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses sind ein zentrales Ziel der

Universität Bremen. Die Universität Bremen wird dem wissenschaftlichen Nachwuchs neben den

methodischen Fertigkeiten eine ethische Grundhaltung für das wissenschaftliche Arbeiten, für den

verantwortlichen Umgang mit Ergebnissen und für die Zusammenarbeit mit anderen

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern vermitteln.

(2) Die Prinzipien guter wissenschaftlicher Praxis werden in allen Studiengängen der Universität

Bremen sowie im Rahmen der Betreuung des wissenschaftlichen Nachwuchses vermittelt.

(3) Für den wissenschaftlichen Nachwuchs der Universität Bremen werden geeignete Maßnahmen

getroffen, die Machtmissbrauch und das Ausnutzen von Abhängigkeitsverhältnissen verhindern.

(4) Die Betreuung von Doktorandinnen und Doktoranden ist so zu gestalten, dass die betreuende

Person ihre Doktorandinnen und Doktoranden bei der Strukturierung im Promotionsprozess, beim

Aufbau eines akademischen Netzwerkes und bei der Identifizierung von Karrieremöglichkeiten

unterstützt und einen Überblick über die laufenden Forschungsaktivitäten und die wesentlichen

Entwicklungsfortschritte der Arbeit hat.

II. Gute wissenschaftliche Praxis in Forschung und bei Publikationen

§ 5

Qualitätssicherung im Forschungsprozess 

(1) Die Rollen und die Verantwortlichkeiten des an einem Forschungsvorhaben beteiligten

wissenschaftlichen Personals müssen zu jedem Zeitpunkt eines Forschungsvorhabens klar sein.

Die beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler stehen in einem regelmäßigen Austausch.

Sie legen ihre Rollen und Verantwortlichkeiten in geeigneter Weise fest und passen diese an, sofern

dies im Projektverlauf erforderlich ist. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn sich bei einem

Forschungsvorhaben der Arbeitsschwerpunkt oder Beteiligungen verändern.
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(2) Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler führen jeden Teilschritt im Forschungsprozess

lege artis durch. Eine kontinuierliche forschungsbegleitende Qualitätssicherung bezieht sich

insbesondere auf die Einhaltung fachspezifischer Standards und etablierter Methoden, auf Prozesse

wie das Kalibrieren von Geräten, die Erhebung, Prozessierung und Analyse von Forschungsdaten,

die Auswahl und Nutzung von Forschungssoftware, deren Entwicklung und Programmierung sowie

auf das Führen von Laborbüchern.

(3) Wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Erkenntnisse öffentlich zugänglich gemacht

haben und ihnen dazu im Nachgang Unstimmigkeiten oder Fehler auffallen, berichtigen sie diese

umgehend.

(4) Zur Bearbeitung von Forschungsfragen wenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

wissenschaftlich fundierte und nachvollziehbare Methoden an. Gute wissenschaftliche Praxis

erfordert eine strenge Sorgfalt bei der Auswahl und der Anwendung fachspezifischer Methoden,

Werkzeuge und Prozesse sowie bei der Gewinnung und Auswertung von Daten. Spezifische

Kompetenzen können auch durch Kooperationen erlangt werden. Eine wesentliche Voraussetzung

für die Vergleichbarkeit und Übertragbarkeit von Forschungsergebnissen ist die Etablierung von

Standards bei Methoden, bei der Anwendung von Software, der Erhebung von Forschungsdaten

sowie der Dokumentation von Forschungsergebnissen.

(5) Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler berücksichtigen bei der Planung eines Vorhabens

den aktuellen Forschungsstand und erkennen ihn an. Eine sorgfältige Recherche zum aktuellen

Forschungsstand sowie zu etablierten Standards und Anwendungen aus der Praxis ist

Voraussetzung für die Identifikation relevanter und geeigneter Forschungsfragen. Methoden zur

Vermeidung von (unbewussten) Verzerrungen bei der Interpretation von Befunden zum Beispiel

Verblindung von Versuchsreihen, werden angewandt, soweit dies möglich ist. Die Bedeutung von

Chancengleichheit und Vielfalt wird mit Blick auf das Forschungsvorhaben überprüft.

(6) Die Herkunft von im Forschungsprozess verwendeten Daten, Proben, Organismen, Materialien

und Software wird kenntlich gemacht und die Nachnutzung belegt, soweit dies möglich ist. Die

Originalquellen werden zitiert. Art und Umfang von im Forschungsprozess entstehenden

Forschungsdaten werden dokumentiert. Der Umgang mit Forschungsdaten wird entsprechend den

Vorgaben im betroffenen Fach, ausgestaltet. Der Quellcode von öffentlich zugänglicher Software

muss dauerhaft, zitierbar und dokumentiert sein. Ergebnisse und Erkenntnisse müssen, soweit

technisch möglich, durch andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nachvollziehbar

wiederholt bzw. bestätigt werden können.

(7) Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dokumentieren alle für das Zustandekommen eines

Forschungsergebnisses relevanten Informationen so nachvollziehbar, wie dies im betroffenen

Fachgebiet erforderlich und angemessen ist, um das Ergebnis überprüfen und bewerten zu können.

Eine Auswahl von Ergebnissen hat in diesem Zusammenhang zu unterbleiben. Auch

Forschungsergebnisse, welche eine Forschungshypothese nicht stützen werden dokumentiert.

Gegebenenfalls existierende fachliche Empfehlungen zur Überprüfung und Bewertung von

Ergebnissen sind anzuwenden und bei entsprechenden Einschränkungen wird eine

nachvollziehbare Begründung dokumentiert. Dokumentationen und Forschungsergebnisse sind

bestmöglich vor Manipulationen zu schützen.
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§ 6

Kommunikation und Veröffentlichung wissenschaftlicher Erkenntnisse 

(1) Forschungsergebnisse werden im Regelfall in den wissenschaftlichen Diskurs eingebracht. Im

Einzelfall kann es aber Gründe geben, Ergebnisse nicht öffentlich zugänglich zu machen.

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler entscheiden danach in eigener Verantwortung unter der

Berücksichtigung der Gepflogenheiten des betroffenen Fachgebietes, ob, wie und wo sie ihre

Ergebnisse öffentlich zugänglich machen. Die Entscheidung darf dabei nicht von Dritten abhängen.

(2) Bei Veröffentlichungen werden, soweit dies möglich und zumutbar ist, die den Ergebnissen

zugrundeliegenden Forschungsdaten, Proben, Materialien und Informationen, die angewandten

Methoden sowie die eingesetzte Software und Arbeitsabläufe umfänglich dargelegt. Eigene und

fremde Vorarbeiten werden dabei vollständig und korrekt nachgewiesen. Eigenständig

programmierte Software wird unter Angabe des Quellcodes öffentlich zugänglich gemacht, soweit

dies rechtlich möglich ist. Sofern eigens entwickelte Forschungssoftware für Dritte bereitgestellt

werden soll, wird diese nach Möglichkeit mit einer Open Source Lizenz versehen.

(3) Zur Förderung der Nachvollziehbarkeit hinterlegen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

Forschungsdaten, die ihren Veröffentlichungen zugrunde liegen, in bevorzugt anerkannten (Fach-)

Repositorien oder Archiven nach dem FAIR-Prinzipen („Findable, Accessible, Interoperable, Re-

Usable“). Dies betrifft insbesondere Forschungsdaten aus öffentlich finanzierter Forschung.

Einschränkungen können sich im Kontext von Patentanmeldungen mit Blick auf die öffentliche

Zugänglichkeit ergeben.

(4) Dem Gedanken „Qualität vor Quantität“ Rechnung tragend, vermeiden Wissenschaftlerinnen und

Wissenschaftler unangemessene kleinteilige Publikationen. Sie beschränken die Wiederholungen

der Inhalte ihrer Publikationen als Mit-Autorinnen und Mit-Autoren auf den für das Verständnis des

Zusammenhangs erforderlichen Umfang.

(5) Unter Berücksichtigung von Qualität und Sichtbarkeit in ihrer Disziplin wählen die Autorinnen und

Autoren das passende Publikationsorgan aus. Dabei ist ein wesentliches Kriterium, dass das

Publikationsorgan eigene Richtlinien zur guten wissenschaftlichen Praxis etabliert hat. Auch für

Tätigkeiten als Herausgeberin oder Herausgeber ist sorgfältig zu prüfen, für welches

Publikationsorgan sie diese Aufgabe übernehmen. Ein neues oder unbekanntes Publikationsorgan

wird auf seine Seriosität im Hinblick auf die Unterstützung guter wissenschaftlicher Praxis hin

geprüft. Die wissenschaftliche Qualität eines Beitrags hängt nicht von dem Publikationsorgan ab, in

dem er öffentlich zugänglich gemacht wird.

§ 7

Autorinnen/Autoren und Autorschaft 

(1) Als Autorin oder Autor sind alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler anzusehen, die einen

genuinen, nachvollziehbaren Beitrag zum wissenschaftlichen Inhalt der Text-, Daten- oder

Softwarepublikation geleistet haben. Autorinnen und Autoren wissenschaftlicher Veröffentlichungen

tragen die Verantwortung für deren Inhalt stets gemeinsam, es sei denn, die Verantwortung wird

explizit anders ausgewiesen. Eine sogenannte “Ehrenautorschaft” ist ausgeschlossen.
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Veröffentlichungen sollen, wenn sie als Bericht über neue wissenschaftliche Ergebnisse intendiert 

sind, 

 die Ergebnisse vollständig und nachvollziehbar unter Angabe oder Verweis auf alle

methodischen Details beschreiben,

 die genannten eigenen und fremden Vorarbeiten vollständig und korrekt nachweisen

(Zitate),

 bereits früher veröffentlichte Ergebnisse nur in klar ausgewiesener Form und nur insoweit

wiederholen, wie es für das Verständnis des Zusammenhangs notwendig ist.

Autorinnen und Autoren verständigen sich rechtzeitig über die Reihenfolge der Nennung der 

Autorinnen und Autoren anhand nachvollziehbarer Kriterien unter Berücksichtigung der 

Konventionen jedes Fachgebiets. Ohne einen hinreichenden Grund darf eine erforderliche 

Zustimmung zu einer Publikation von Ergebnissen nicht verweigert werden. 

(2) Als Autorinnen und Autoren einer wissenschaftlichen Originalveröffentlichung sollen alle und nur

diejenigen firmieren, die zur Konzeption der Studie oder deren Experimenten, oder zur Erarbeitung,

Analyse und Interpretation der Daten und zur Formulierung des Manuskripts wesentlich beigetragen

und seiner Veröffentlichung zugestimmt haben, d. h. sie verantwortlich mittragen. Personen, die zur

Konzeption der Studie oder deren Experimenten oder zur Erarbeitung, Analyse und Interpretation

der Daten wesentlich beigetragen haben, müssen die Möglichkeit erhalten, an der Erstellung eines

Manuskriptes zur Veröffentlichung der Ergebnisse mitzuarbeiten und Mitautorinnen und Mitautoren

zu werden. Mit dieser Definition von Autorschaft werden andere - auch wesentliche - Beiträge wie

 formale Verantwortung für die Einwerbung der Fördermittel,

 zur Verfügung stellen von Räumen, Mitteln, Personal oder anderer Ressourcen,

 Bereitstellung von existierendem Probenmaterial,

 Unterweisung von Mitautorinnen und Mitautoren in etablierte Methoden,

 Beteiligung an der Datenzusammenstellung,

 bloßes Lesen des Manuskriptes ohne Mitgestaltung des Inhalts und

 Leitung einer Organisationseinheit, in der die Publikation entstanden ist,

für sich allein nicht als hinreichend erachtet, eine Autorenschaft zu rechtfertigen. 

(3) Das Einverständnis, als Mitautorin oder Mitautor benannt zu werden, begründet die

Mitverantwortung dafür, dass die Publikation wissenschaftlichen Anforderungen entspricht. Dies gilt

vor allem für den Bereich, für den die Mitautorin oder der Mitautor einen Beitrag geliefert hat. Die

Mitautorin oder der Mitautor ist sowohl für die Korrektheit des eigenen Beitrags als auch dafür

verantwortlich, dass dieser in wissenschaftlich vertretbarer Weise in die Publikation eingebracht

wird.

(4) Werden einzelne Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler ohne ihr Einverständnis in einer

Veröffentlichung als Mitautorin oder Mitautor genannt und sehen sie sich zu einer Genehmigung

außerstande, so ist von ihnen – bei Kenntnis der Veröffentlichung – zu erwarten, dass sie sich gegen

ihre Nennung als Mitautorin oder Mitautor gegenüber der oder dem Hauptverantwortlichen und/oder

bei der Redaktion der betreffenden Zeitschrift oder dem Verlag ausdrücklich verwahren.
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(5) Reicht ein Beitrag nicht aus, um eine Autorschaft zu rechtfertigen, kann diese Unterstützung u.a.

in Fußnoten, im Vorwort oder im Acknowledgement angemessen anerkannt werden.

§ 8

Rechtliche und ethische Rahmenbedingungen und Nutzungsrechte 

(1) Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind verpflichtet, verantwortungsvoll mit der

verfassungsrechtlich gewährten Forschungsfreiheit umzugehen. Sie sind verantwortlich für die

Beurteilung der jeweiligen ethischen Aspekte und eine gründliche Abschätzung der

Forschungsfolgen. Sie beachten besonders Rechte und Pflichten, die aus gesetzlichen Vorgaben

sowie aus Vereinbarungen oder Verträgen mit Dritten resultieren. Sie holen Genehmigungen und

falls erforderlich Ethikvoten ein. Auch Vereinbarungen zur Verwertung von Forschungsdaten oder

Forschungsergebnissen und Zuwendungsbescheide inklusive der Nebenbestimmungen der

Mittelgeber sind zu beachtende Rahmenbedingungen.

(2) Vereinbarungen oder Verträge zur Regelung der Nutzungsrechte sind insbesondere zu

schließen, wenn ein Forschungsvorhaben mit Dritten stattfindet. Dokumentierte Vereinbarungen

bieten sich insbesondere an, wenn an einem Forschungsvorhaben mehrere Einrichtungen beteiligt

sind oder, wenn absehbar ist, dass eine Wissenschaftlerin oder ein Wissenschaftler die Universität

Bremen verlässt und die von ihr oder ihm generierten Daten weiterhin für (eigene)

Forschungszwecke verwenden möchte. Die Nutzung steht insbesondere der Wissenschaftlerin oder

dem Wissenschaftler zu, die/der sie erhebt. Im Rahmen eines laufenden Forschungsprojektes

entscheiden auch die Nutzungsberechtigten (insbesondere nach Maßgabe datenschutzrechtlicher

Bestimmungen), ob Dritte Zugang zu den Daten erhalten sollen. Alle wissenschaftlich Tätigen setzen

dabei ihr Wissen, ihre Erfahrung und ihre Fähigkeiten so ein, dass Risiken erkannt, abgeschätzt und

bewertet werden können. Dabei berücksichtigen sie insbesondere die mit sicherheitsrelevanter

Forschung (dual use) verbundenen Aspekte.

§ 9

Archivierung von Forschungsergebnissen und Forschungsdaten 

(1) Den veröffentlichten Forschungsergebnissen zugrundeliegende Forschungsdaten

(Primärdaten), zentrale Materialien, eventuell eingesetzte Forschungssoftware sind gemessen an

den Standards der jeweiligen Fächer in adäquater Weise für in der Regel mindestens 10 Jahre

aufzubewahren. In begründeten Fällen können kürzere Aufbewahrungsfristen oder die

Aufbewahrung nur eines Teils der Daten unter der Voraussetzung einer Dokumentation von

nachvollziehbaren, gegebenenfalls gesetzlich vorgegebenen Gründen zulässig. Sofern

nachvollziehbare Gründe dafür existieren, bestimmte Daten nicht aufzubewahren, legen die

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dies begründet dar. Die Universität stellt sicher, dass der

Zugang zur erforderlichen Infrastruktur vorhanden ist, die die Archivierung ermöglicht. Die

Archivierung erfolgt in anerkannten Repositorien oder auf haltbaren, gesicherten Trägern an der

Einrichtung, an der die Daten entstanden sind. Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Datum der

Herstellung des öffentlichen Zugangs.
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(2) Verlassen Mitautorinnen oder Mitautoren die Universität vor Ablauf des angestrebten

Aufbewahrungszeitraums, ist die Zuständigkeit zur Aufbewahrung durch diese zu regeln. Die für die

Erlangung der Forschungsdaten eingesetzten Anlagen, Versuchsstände und kommerziellen

Softwareprodukte sind in diesem Kontext zu benennen.

III. Nichtbeachtung guter wissenschaftlicher Praxis

§ 10

Wissenschaftliches Fehlverhalten – Definition 

(1) Wissenschaftliches Fehlverhalten liegt vor, wenn in einem wissenschaftserheblichen

Zusammenhang vorsätzlich oder grob fahrlässig Falschangaben gemacht werden, geistiges

Eigentum anderer verletzt oder deren Forschungstätigkeit in anderer Weise geschädigt wird. Ein

wissenschaftliches Fehlverhalten kann insbesondere gegeben sein bei:

a) Falschangaben, insbesondere dem Erfinden von Daten und/oder Forschungsergebnissen
sowie dem Verfälschen von Daten und/oder Forschungsergebnissen, z. B.

 durch ein nicht offengelegtes Auswählen von Ergebnissen, insbesondere ein Zurückweisen
unerwünschter Ergebnisse,

 durch Manipulation einer Darstellung oder Abbildung,

 durch unrichtige Angaben in einem Bewerbungsschreiben, im Rahmen einer Berichtspflicht
oder einem Förderantrag (unter Einschluss von Falschangaben zu Publikationen und zu in
Druck befindlichen Veröffentlichungen), soweit diese wissenschaftsbezogen sind,

 die Verwendung von Texten, die von fremden Autorinnen und Autoren erstellt worden sind
und mit deren Einverständnis als eigene ausgegeben werden (sog. Ghostwriting);

b) Verletzung des geistigen Eigentums anderer, insbesondere in Bezug auf ein von anderen
geschaffenes urheberrechtlich geschütztes Werk oder von anderen stammende wesentliche
wissenschaftliche Erkenntnisse, Hypothesen, Lehren oder Forschungsansätze durch

 die ungekennzeichnete Übernahme von Inhalten Dritter ohne die gebotene Quellenangabe
(„Plagiat“),

 die Ausbeutung von Forschungsansätzen und -ideen (Ideendiebstahl),

 die unbefugte Weitergabe von Daten, Theorien und Erkenntnissen an Dritte,

 die Anmaßung oder unbegründete Annahme wissenschaftlicher Autor- oder Mitautorschaft,

 die Inanspruchnahme der (Mit)-Autorenschaft eines anderen ohne dessen Einverständnis,

 die unbefugte Veröffentlichung und das unbefugte Zugänglichmachen gegenüber Dritten,
solange das Werk, die Erkenntnis, die Hypothese, die Lehre oder der Forschungsansatz
noch nicht veröffentlicht sind;

c) Schädigungen einer Forschungstätigkeit durch

 Sabotage (einschließlich dem Beschädigen, Zerstören oder Manipulieren von
Versuchsanordnungen, Geräten, Unterlagen, Hardware, Software, Chemikalien, Zell- und
Mikroorganismenkulturen oder sonstiger Sachen, die ein anderer zur Durchführung eines
Experiments benötigt),

 haushaltsrechtlich unzulässige Zweckentfremdung von Haushaltsmitteln/Drittmitteln und
privaten Zuwendungen,
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 Verfälschung oder Beseitigung von Originaldaten, insofern damit gegen gesetzliche
Bestimmungen oder disziplinbezogene anerkannte Grundsätze wissenschaftlicher Arbeit
verstoßen wird.

(2) Wissenschaftliches Fehlverhalten ergibt sich – bei Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässig-

keit - auch aus:

 der Mitautorschaft an einer Veröffentlichung, die Falschangaben oder unberechtigt zu eigen
gemachte wissenschaftliche Leistungen enthält,

 der groben Vernachlässigung der Aufsichtspflichten, wenn eine andere Person objektiv den
Tatbestand wissenschaftlichen Fehlverhalten erfüllt hat und dies durch die erforderliche und
zumutbare Aufsicht verhindert oder wesentlich erschwert worden wäre,

 sowie aus der vorsätzlichen Beteiligung (im Sinne einer Anstiftung oder Beihilfe) am
vorsätzlichen wissenschaftlichen Fehlverhalten anderer.

IV. Verfahren bei Verdacht auf wissenschaftliches Fehlverhalten

§ 11

Schutz der Hinweisgebenden und der von Vorwürfen Betroffene, Vertraulichkeit 

(1) Alle an einem Verfahren zur Überprüfung eines wissenschaftlichen Fehlverhaltens an der

Universität Bremen beteiligten Personen setzen sich in geeigneter Weise für den Schutz sowohl der

Hinweisgebenden als auch der von den Vorwürfen betroffenen Personen ein. Die Untersuchung von

Vorwürfen wissenschaftlichen Fehlverhaltens erfolgt ausdrücklich unter Beachtung der

Vertraulichkeit und des Grundgedankens der Unschuldsvermutung.

(2) Die Anzeige muss in gutem Glauben erfolgen. Bewusst unrichtig oder mutwillig erhobene

Vorwürfe können selbst ein wissenschaftliches Fehlverhalten begründen. Der hinweisgebenden

Person sollen aufgrund der Anzeige für das eigene wissenschaftliche oder berufliche Fortkommen

keine Nachteile erwachsen. Dies gilt für die von den Vorwürfen betroffene Person, solange ein

wissenschaftliches Fehlverhalten förmlich nicht festgestellt wurde.

(3) Der Name der hinweisgebenden Person wird vertraulich behandelt und darf nur dann ohne ein

entsprechendes Einverständnis an Dritte weitergegeben werden, wenn hierzu eine gesetzliche

Verpflichtung besteht oder die von den Vorwürfen betroffene Person sich anderenfalls nicht

sachgerecht verteidigen kann. Darüber entscheidet die Kommission im Einzelfall. Bevor der Name

der hinweisgebenden Person offengelegt wird, wird sie oder er darüber umgehend in Kenntnis

gesetzt und kann entscheiden, ob sie oder er die Anzeige - bei absehbarer Offenlegung des Namens

- zurückzieht. Die Identität ist öffentlich, wenn diese den Weg der Anzeige über die Öffentlichkeit

selbst wählt.

(4) Für die Akten der förmlichen Untersuchung gelten die Regelungen für Personalakten über den

Zugang Dritter und die Aufbewahrung entsprechend.
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§ 12

Ombudspersonen 

(1) Die Rektorin oder der Rektor bestellt zwei erfahrene Mitglieder der Universität als

Ombudspersonen zur Klärung wissenschaftlichen Fehlverhaltens im Zusammenhang mit

Mitgliedern und Angehörigen der Universität Bremen für die Dauer von bis zu fünf Jahren. Eine

weitere Amtszeit ist möglich. Eine der Ombudspersonen soll dem geistes- und sozial-

wissenschaftlichen, die andere dem natur- und ingenieurwissenschaftlichen Bereich angehören. Als

Ompudspersonen werden Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler mit Leitungserfahrung

bestellt. Die Ombudspersonen dürfen keine leitenden Funktionen in der Fachbereichs- oder

Universitätsleitung innehaben. Für jede Ombudsperson wird eine stellvertretende Ombudsperson

bestellt, die im Fall der Verhinderung oder Befangenheit der Ombudsperson deren Aufgaben

wahrnimmt. § 21 VwVfG findet Anwendung. Die Ombudspersonen sind in geeigneter Weise bekannt

zu machen.

(2) Ombudspersonen beraten als neutrale Vertrauenspersonen allgemein zu Fragen der guten

wissenschaftlichen Praxis. Sie sind weisungsunabhängig, zur Vertraulichkeit und Allparteilichkeit

verpflichtet. Die Ombudspersonen sind Ansprechpartnerinnen oder Ansprechpartner im

Zusammenhang mit Vorwürfen wissenschaftlichen Fehlverhaltens gegen Mitglieder und Angehörige

der Universität Bremen. Insbesondere haben sie Hinweise auf ein solches wissenschaftliches

Fehlverhalten entgegenzunehmen und tragen zur lösungsorientierten Konfliktlösung bei. Nach

Maßgabe des § 16 führen sie Gespräche mit Personen, die entsprechende Vorwürfe erheben. Sie

prüfen, ob im einzelnen Fall Anhaltspunkte für ein wissenschaftliches Fehlverhalten gegeben sind.

(3) Die Mitglieder und Angehörigen der Universität Bremen können sich unabhängig davon auch an

den „Ombudsman für die Wissenschaft“ der Deutschen Forschungsgemeinschaft wenden. Dies gilt

auch, wenn eine Person unsicher ist, ob ein beobachtetes Verhalten ein wissenschaftliches

Fehlverhalten darstellt oder wenn sie die Fakten nicht selbst prüfen kann.

(4) Die Ombudspersonen erhalten bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben die erforderliche inhaltliche

Unterstützung und Akzeptanz. Maßnahmen zur anderweitigen Entlastung werden vorgesehen.

§ 13

Kommission 

(1) Zur Aufklärung von Vorwürfen wissenschaftlichen Fehlverhaltens setzt der Akademische Senat

eine Kommission ein.

(2) Die Kommission besteht aus:

1. vier Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrern, eine oder einer davon mit Befähigung zum

Richteramt,

2. einer akademischen Mitarbeiterin oder einem akademischen Mitarbeiter,

3. einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter aus der Gruppe Technik und Verwaltung, sowie

4. einer oder einem Studierenden.
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Die Mitglieder der Kommission werden durch den Akademischen Senat gewählt. Wählbar sind nur 

Personen, die Mitglieder der Universität Bremen sind. Die Wahl der Studierenden erfolgt für ein Jahr, 

die der übrigen Mitglieder für drei Jahre. Eine Wiederwahl ist möglich. 

(3) Für jedes Mitglied wird mindestens eine Stellvertretung bestellt, die im Fall von Verhinderung

oder Befangenheit des Mitglieds tätig wird. § 21 VwVfG findet Anwendung.

(4) Die Kommission wählt aus der Gruppe gem. Absatz 2 Nr. 1 eine Vorsitzende oder einen

Vorsitzenden und eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter. Die oder der Vorsitzende eröffnet

und leitet die Sitzungen der Kommission.

(5) Die Kommission tagt nicht öffentlich. Sie kann Mitglieder und Angehörige der Universität,

insbesondere die Ombudspersonen, sowie andere sachverständige Personen zu ihren Beratungen

hinzuziehen.

(6) Die Mitglieder der Kommission sind durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden auf die

Verschwiegenheitspflicht hinzuweisen. Entsprechendes gilt für Gutachterinnen oder Gutachter,

Sachverständige und andere zur Unterstützung der Kommission herangezogene Personen.

§ 14

Anzeige eines Verdachts auf wissenschaftliches Fehlverhalten 

(1) Die Universität Bremen geht nach Maßgabe der folgenden Regelungen jedem begründeten

Verdacht auf wissenschaftliches Fehlverhalten in der Universität Bremen nach, der an die fachlich

zuständige Ombudsperson für gute wissenschaftliche Praxis herangetragen wird. Eine

Verpflichtung, anonyme Hinweise zu verfolgen, besteht nicht.

(2) Erlangt eine Person Kenntnis von Umständen, aus denen sich der konkrete Verdacht eines

wissenschaftlichen Fehlverhaltens ergibt, dessen Aufklärung geboten ist, hat sie dies der

Ombudsperson darzulegen. Die Umstände, auf denen der Verdacht beruht, sind in der Regel

schriftlich zu erläutern.

(3) Werden andere Personen oder Stellen der Universität informiert, haben diese die Informantin

oder den Informanten unverzüglich an die Ombudsperson zu verweisen. Schriftliche Darlegungen

sind an die Ombudsperson weiterzuleiten.

§ 15

Vorprüfung durch die Ombudsperson 

(1) Erlangt eine Ombudsperson Kenntnis von Umständen, aus denen sich Anhaltspunkte für ein

wissenschaftliches Fehlverhalten ergeben können, prüft sie die Angaben unter Plausibilitäts-

gesichtspunkten auf Konkretheit und Bedeutung, auf mögliche Motive und im Hinblick auf

Möglichkeiten der Ausräumung der Vorwürfe. Sie berät in diesem Sinne die informierende Person,

und informiert sie auch über den Ablauf des Verfahrens nach dieser Ordnung. Die informierende

Person hat anzugeben, welcher anderen Stelle sie Hinweise auf das jeweils dargelegte Verhalten
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gegeben hat. 

(2) Soweit die Ombudsperson dies für geboten hält, kann sie die betroffene Person mit Zustimmung

der hinweisgebenden Person in ein Gespräch gemäß Absatz 1 einbeziehen.

(3) Kommt die Ombudsperson zu dem Ergebnis, dass sich aus den ihr vorliegenden Unterlagen

keine Anhaltspunkte für ein wissenschaftliches Fehlverhalten ergeben, informiert sie hierüber die

informierende Person und schließt den Vorgang. Zu deren Schutz garantiert ihr die Ombudsperson

im Einklang mit dem Prinzip der Vertraulichkeit gemäß § 11 Absatz 3, die erhobenen Vorwürfe

niemandem mitzuteilen.

§ 16

Einleitung des Verfahrens 

(1) Kommt die Ombudsperson zu dem Ergebnis, dass der Verdacht eines wissenschaftlichen

Fehlverhaltens besteht, gibt sie den Vorgang mit den ihr zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung

stehenden Unterlagen an die Vorsitzende oder den Vorsitzenden der Kommission.

(2) Wenn die informierende Person mit der Entscheidung der Ombudsperson gem. § 15 Absatz 3

nicht einverstanden ist, kann sie dies innerhalb von zwei Wochen der Ombudsperson schriftlich

mitteilen, die ihre Entscheidung daraufhin überprüft. Hält die Ombudsperson ihre Entscheidung

aufrecht, teilt sie dies der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden der Kommission unter Angabe der

maßgeblichen Gründe mit. Die Ombudsperson legt der Kommission die Stellungnahme der

informierenden Person vor. Über die Einleitung eines Verfahrens entscheidet die Kommission. Dabei

soll darauf geachtet werden, dass das Verfahren in einem angemessenen Zeitraum durchgeführt

wird.

§ 17

Untersuchung der Kommission 

(1) Der Person, gegen die sich der Verdacht eines wissenschaftlichen Fehlverhaltens richtet, wird

von der Kommission unter Nennung der belastenden Tatsachen und Beweismittel unverzüglich

Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Die Stellungnahme ist schriftlich gegenüber der

Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden der Kommission abzugeben. Die Frist für die Abgabe der

Stellungnahme beträgt in der Regel zwei Wochen.

(2) Nach Eingang der Stellungnahme oder nach Ablauf der Frist prüft die Kommission, ob ein

wissenschaftliches Fehlverhalten vorliegt. Sie kann hierzu eine ergänzende Stellungnahme der

informierenden Person einholen.

(3) Die Kommission berät in nicht öffentlicher mündlicher Verhandlung. Sie ist berechtigt, alle zur

Aufklärung des Sachverhalts dienlichen Schritte zu unternehmen und prüft diese in freier

Beweiswürdigung. Hierzu kann sie alle erforderlichen Informationen und Stellungnahmen einholen

und im Einzelfall auch Fachgutachterinnen und Fachgutachter aus dem Gebiet des zu beurteilenden

wissenschaftlichen Sachverhalts sowie weitere Sachverständige heranziehen. Die Person, der
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wissenschaftliches Fehlverhalten vorgeworfen wird, ist mündlich anzuhören. Sie kann eine Person 

ihres Vertrauens als Beistand hinzuziehen.  

§ 18

Entscheidung der Kommission 

(1) Das Verfahren wird eingestellt, wenn die Kommission ein wissenschaftliches Fehlverhalten nicht

für erwiesen hält.

(2) Eine Einstellung des Verfahrens kommt auch wegen Geringfügigkeit in Betracht, wenn ein minder

schweres wissenschaftliches Fehlverhalten festgestellt worden ist. Bei der Entscheidung ist zu

berücksichtigen, ob die betroffene Person maßgeblich zur Aufklärung beigetragen hat, selbst eine

Maßnahme wie die Veröffentlichung eines Erratums anbietet oder ob bereits Maßnahmen zur

Behebung eingetretener Schäden ergriffen worden sind. Die betroffene Person, die Ombudsperson

und die informierende Person sind über die Verfahrenseinstellung zu informieren.

(3) Die Kommission kann insbesondere auf Wunsch der betroffenen Person der Rektorin oder dem

Rektor eine Veröffentlichung des Einstellungsbeschlusses empfehlen.

(4) Hält die Kommission ein wissenschaftliches Fehlverhalten für erwiesen, stellt sie das Vorliegen

eines wissenschaftlichen Fehlverhaltens fest und legt das Ergebnis ihrer Untersuchung der Rektorin

oder dem Rektor mit einem Vorschlag zum weiteren Verfahren vor.

(5) Die wesentlichen Gründe, die zur Einstellung des Verfahrens gem. Absatz 1 und 2 oder zur

Feststellung eines wissenschaftlichen Fehlverhaltens gem. Absatz 4 und zur Vorlage des

Untersuchungsergebnisses an die Rektorin oder den Rektor geführt haben, sind der betroffenen

Person sowie der informierenden Person unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

(6) Entscheidungen der Kommission bedürfen der Mehrheit der Stimmen ihrer Mitglieder.

(7) Die Beschlussfassung im Umlaufverfahren ist zulässig, sofern rechtliche Bestimmungen dem

nicht entgegenstehen und kein Mitglied widerspricht.

(8) Ein internes Beschwerdeverfahren gegen die Entscheidung der Kommission findet nicht statt.

§ 19

Entscheidung der Rektorin oder des Rektors 

(1) Unter Berücksichtigung von Bericht und Empfehlung der Kommission entscheidet die Rektorin

oder der Rektor über das weitere Verfahren. Je nach Sachverhalt leiten die zuständigen Organe

oder Einrichtungen rechtliche oder ordnungsrechtliche Maßnahmen mit den entsprechenden

Verfahren ein.

(2) Die Rektorin oder der Rektor entscheidet über die Veröffentlichung des Beschlusses der

Kommission gemäß § 18 Absatz 3 und 4. Bei drittmittelgeförderten Forschungsarbeiten wird im Falle
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eines wissenschaftlichen Fehlverhaltens der Drittmittelgeber informiert. Ebenso werden Dritte, die 

ein begründetes Interesse an der Entscheidung haben, über das Ergebnis des Verfahrens informiert. 

§ 20

Sanktionen 

Unabhängig von den rechtlichen Konsequenzen behält sich die Universität Bremen vor, bei einem 

wissenschaftlichen Fehlverhalten in Abhängigkeit vom Schweregrad des wissenschaftlichen 

Fehlverhaltens Sanktionen vorzunehmen. Dies können unter anderem sein: 

1. schriftliche Rüge der oder des Betroffenen durch die Rektorin oder den Rektor,

2. dienstliche Anweisung, nicht korrekt verfasste Publikationen zu korrigieren oder

zurückzuziehen,

3. Ausschluss von hochschulinternen Forschungsförderverfahren auf Zeit oder auf Dauer,

4. Einleitung arbeitsrechtlicher- oder dienstrechtlicher Maßnahmen

V. Schlussbestimmungen

§ 21

Inkrafttreten 

Diese Ordnung tritt mit der Genehmigung durch den Rektor in Kraft. Gleichzeitig tritt die Ordnung 

zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis vom 05.07.2017 außer Kraft. 

Bremen, den 02.05.2022 Der Rektor der Universität Bremen 
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